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Zur Sprechstunde
des Kreistagspräsidenten

Herrn K.-D. Lehrkamp

bitten wir, sich zur individuellen Terminvereinbarung in der
Kreisverwaltung, Büro des Kreistages, bei Herrn Suhr zu
melden.

Kontakt: Telefon: 03971/84190
Fax: 03971/84187
E-Mail: Kreistagsbuero@landkreis-ostvorpommern.net 

Bekanntmachung der Beschlüsse des 
Kreistages Ostvorpommern vom 28.09.2009

Beschluss-Nr.: 13-2/09

8 Kreditaufnahme zur Umschuldung in Höhe 
von 1.033.309,81   
Vorlage: 71/2009
Beschluss
Der Kreistag beschließt:
1. Der Landrätin wird die Ermächtigung erteilt, den am

31.01.1996 zwischen der Postbank (ehemals DSL Bank)
und dem Landkreis Ostvorpommem abgeschlossenen
Kommunalkredit über 1.761.329,44   (3.444.860,95 DM)
in Höhe einer Restschuld von 1.033.309,81   per
30.11.2009 umzuschulden.
Das Darlehen ist als Ratendarlehen unter Berücksichti-
gung der bisher vorgesehenen Laufzeit bis zum
01.01.2020 aufzunehmen.
Für die Kreditaufnahme sind mindestens drei Angebote ein-
zuholen. Vor der Vergabe ist die beabsichtigte Vergabeent-
scheidung durch das Rechnungsprüfungsamt daraufhin zu
prüfen, dass das günstigste Angebot ausgewählt worden ist.

2. Die Landrätin hat den Kreistag auf der dem Tage des
Abschlusses des Kreditvertrages folgenden Krestagssit-
zung über den Vertragsabschluss und die neuen Kondi-
tionen zu unterrichten.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung

Anklam, 30.09.09

Beschluss-Nr: 14-2/09

9 Kreditaufnahme zur Umschuldung In Höhe 
von 1.585.906,85  
Vorlage: 72/2009
Beschluss
Der Kreistag beschließt:
1. Der Landrätin wird die Ermächtigung erteilt, den am

18.11.1999 zwischen der Deutschen Genossenschafts-
Hypothekenbank (DG HYP) und dem Landkreis Ostvor-
pommern abgeschlossenen Kommunalkredit über
2.120.583,08   (4.147.500,00 DM) in Höhe einer Rest-
schuld von 1.585.906,85   per 30.11.2009 umzuschulden.
Das Darlehen ist als Ratendarlehen unter Berücksichti-
gung der bisher vorgesehenen Laufzeit bis zum
30.12.2024 aufzunehmen.
Für die Kreditaufnahme sind mindestens drei Angebote
einzuholen. Vor der Vergabe ist die beabsichtigte Verga-
beentscheidung durch das Rechnungsprüfungsamt dar-
aufhin zu prüfen, dass das günstigste Angebot ausge-
wählt worden ist.

2. Die Landrätin hat den Kreistag auf der dem Tage des
Abschlusses des Kreditvertrages folgenden Kreistagssit-
zung über den Vertragsabschluss und die neuen Kondi-
tionen zu unterrichten.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen

Anklam, 30.09.09

Beschluss-Nr.: 15-2/09

10 Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2000 bis zur
Höhe von 2.458.000,00  
Vorlage: 73/2009
Beschluss
Der Kreistag beschließt:
1. Der Landrätin wird die Ermächtigung erteilt, im Rahmen der

in der Haushaltssatzung 2009 nebst dazugehörigem Geneh-
migungserlass vorgesehenen Kreditaufnahmeermächtigung
Kommunalkredite bis zur Höhe von 2.458.000,00   bei der
Sparkasse oder einem anderen Kreditinstitut aufzunehmen.
Für die Kreditaufnahme sind mindestens drei Angebote
einzuholen. Das jeweils güstigste Angebot ist auszu-
wählen. Die Tilgung soll anfangs 2,0 % betragen. Vor
der Vergabe ist die beabsichtigte Vergabeentscheidung
durch das Rechnungsprüfungsamt daraufhin zu prüfen,
dass das günstigste Angebot ausgewählt worden ist,

2. Die Landrätin hat den Kreistag auf der dem Tage des
Abschlusses des Kreditvertrages folgenden Kreistagssit-
zung über den Vertragsabschluss und die neuen Kondi-
tionen zu unterrichten.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 4 Enthaltungen

Anklam, 30.09.09

Beschluss-Nr.: 16-2/09

11 Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe Im
Haushaltsjahr 2009 in Höhe von 80.600,00   
Vorlage: 79/2000
Beschluss
Der Kreistag genehmigt eine außerplanmäßige Ausgabe in
Höhe von 80.600,00   zur Finanzierung des Anteiles des
Landkreises an der Kapitalrücklage der OVVD GmbH zum
Zeitpunkt des Beitritts des Landkreises Ostvorpommern in
die Gesellschaft. Die Deckung der Mehrausgabe erfolgt
durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 91000.90100
(Zuführung zum Verwaltungshaushalt).

Beratungsergebnis: Einstimmig, 4 Enthaltungen

Anklam, 30.09.09

Beschluss-Nr: 17-2/09

12 Genehmigung der Eilentscheidung der Landrätin zur
überplanmäßigen Ausgabe im Haushaltsjahr 2009 
Vorlage: 75/2009
Beschluss
Der Kreistag genehmigt die der Drucksachen-Nr. 75/2009
anliegende Eilentscheidung der Landrätin zur überplan-
mäßigen Ausgabe in Höhe von 93.977,35   bei der Haus-
haltsstelle 51000.98100 (Krankenhaus Investitionskosten-
beitrag), Die Deckung der Mehrausgabe erfolgt durch
Minderausgaben bei der Haushaftsstelle 91000.90100 (Zu-
führung zum Verwaltungshaushalt).
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Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen

Anklam, 30.09.09

Beschluss-Nr.: 18-2/09

13 Genehmigung der Eilentscheidung der Landrätin zur
außerplanmäßigen Ausgabe im Haushaltsjahr 2000 
Vorlage: 80/2009
Beschluss
Der Kreistag genehmigt die der Drucksachen-Nr. 80/2009 an-
liegende Eilentscheidung der Landrätin zur außerplanmäßi-
gen Ausgabe in Höhe von 179.297  . Die Deckung der Mehr-
ausgabe erfolgt durch Mehreinnahmen von 160.357   bei der
Haushaltsstelle 40040.16000, Mehreinnahmen von 12.940  
bei der Haushaltsstelle 40000.15000 und Minderausgaben in
Höhe von 6.000   bei der Haushaltsstelle 11300.93500.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 7 Enthaltungen

Anklam, 30.09.09

Beschluss-Nr: 19-2/09

14 Genehmigung der Eilentscheidung der Landrätin zur
überplanmäßigen Ausgabe im Haushaltsjahr 2009 
Vorlage: 81/2009
Beschluss
Der Kreistag genehmigt die der Drucksachen-Nr. 81/2009
anliegende Eilentscheidung der Landrätin zur überplan-
mäßigen Ausgabe in Höhe von 204.800,00   bei der Haus-
haltsstelle 65000.96064 (Ausbau OVP 63, Zufahrt Derse-
witz). Die Deckung der Mehrausgabe erfolgt durch
Minderausgaben bei den Haushaltsstellen:
65000.96012 (25.706,00  /Ausbau OVP 62) 
65000.96100 (16.000,00  /Ingenieurleislungen) und durch
Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen:
65000.36164 (98.374,00  /Einnahme Straßenbauamt) und
65000.36200 (64.720,00  /Einnahme von der Gemeinde
Stolpe und den Anliegerfirmen).

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen

Anklam, 30.09.09

Beschluss-Nr: 20-2/09

15 Genehmigung der Eilentscheidung des Kreisausschus-
ses zur außerplanmäßigen Ausgabe im Haushaltsjahr
2009 für das Projekt ŒStärken vor Ort• 
Vorlage: 77/2000
Beschluss
Der Kreistag genehmigt die anliegende Eilentscheidung des
Kreisausschusses (Beschluss-Nr.: 507-47/09) zur außer-
planmäßigen Ausgabe in Höhe von 150.000,00   bei der
Haushaltsstelle 48277.78701 (Projekt ŒStärken vor Ort• -
Projektkosten). Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt
durch Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 48277.17000
(Projekt ŒStärken vor Ort• - Zuweisungen).

Beratungsergebnis: Einstimmig, 7 Enthaltungen

Anklam, 30.09.09

Beschluss-Nr.: 21-2/09

17 Anhörung zum Antrag der Gemeinde Ostseebad Zinno-
witz auf Inkommunalisierung gemeindefreier Wasser-
flächen im Bereich des Wasserwanderrastplatzes Zin-
nowitz-Störlaacke 
Vorlage: 66/2009
Beschluss
Der Kreistag stimmt der Inkommunalisierung gemeindefreier
Wasserflächen im Bereich des Wasserwanderrastplatzes
Zinnowitz-Störlaacke zu.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen

Anklam, 30.09.09

Beschluss-Nr.: 22-2/09

18 Wahl der Vertreter des Landkreises in die Mitgliederver-
sammlung der Kommunalgemeinschaft Pomorania e. V.
und den Rat der Euroregion Pomerania 
Vorlage: 68/2009
Beschluss
1. Der Kreistag wählt die nachfolgend aufgeführten Damen

in die Mitgliederversammlung der Kommunalgemein-
schaft Europaregion Pomeranla e. V.
Dr. Barbara Syrbe, Landrätin
Jutta Scheiwe, Dezernentin
Karin Peter, Sachbearbeiterin 
Kultur/Gleichstellungsbeauftragte

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafür, 3 dagegen, 
3 Enthaltungen

2. Der Landkreis Ostvorpommern entsendet nachfolgend
aufgeführte Damen in den Rat der Euroregion Pomera-
nia:
Jutta Scheiwe, Dezernentin
Karin Peter, Sachbearbeiterin 
Kultur/Gleichstellungsbeauftragte

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafür, 3 dagegen, 
3 Enthaltungen

Anklam, 30.09.09

Beschluss-Nr: 23-2/09

19 Bestellung von Vertretern des Landkreises Ostvorpom-
mern in den Aufsichtsrat der Flughafen Heringsdorf
GmbH 
Vorlage: 67/2009
Beschluss
Der Kreistag bestellt nachfolgend aufgeführte Damen und
Herren als Mitglieder in den Aufsichtsrat der Flughafen He-
ringsdorf GmbH:
Joachim Saupe als Vertreter des Kreistages
Reiner Weber als Vertreter des Kreistages
Herrn Bodo Baranowski als Vertreter des Kreistages
Frau Katharina Felke als Vertreterin des Kreistages
Herrn Dr. Johannes Ludewig als Vertreter der freien Wirt-
schaft
Herrn Jörgen Boße als Vertreter der Usedomer Bäderbahn
Herrn Gerhard Gühler als Vertreter der Tourismusbranche
Herrn Gerd Wendland als Bürgermeister der Belegenheits-
gemeinde
Frau Jutta Scheiwe als 2. Stellvertreterin der Landrätin und
Dezernentin des Landkreises Ostvorpommern.
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Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafür, 5 dagegen, 0 Enthal-
tungen

Anklam, 30.09.09

Beschluss-Nr.: 24-2/09

20 Personelle Veränderung im Wirtschafts- und Touris-
musausschuss
Vorlage: 82/2009
Beschluss
Der Kreistag wählt Herrn Thomas Wellnitz als Vertreter
von Frau Antje Enke in den Wlrtschafts- und Touris-
musausschuss (anstelle von Frau Christa Labouvie).

Beratungsergebnis: Einstimmig, 5 Enthaltungen

Anklam, 30.09.09

Beschluss-Nr.: 25-2/09

21 Vorschlag des Landkreises Ostvorpommern zur Beset-
zung des Vorstandes des Regionalen Planungsverban-
des Vorpommern 
Vorlage: 87/2009
Beschluss
Der Kreistag schlägt zur Wahl in den Vorstand des Regiona-
len Planungsverbandes Vorpommern (weiteres Mitglied)
Herrn Reiner Weber (anstelle von Herrn Herbert Kautz) vor.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafür, 1 dagegen, 5 Enthal-
tungen

Anklam, 30.09.09

Beschluss-Nr.: 26-2/09

22 Praktiken der Sozialagentur
Vorlage: 84/2009
Beschlussvorschlag
Der Kreistag fordert die Sozialagentur auf, Beziehern von
Arbeitslosengeld II, denen sie den Mehrbedarf für eine
krankheitsbedingt notwendige Zusatzernährung streicht, auf
diese Maßnahme gesondert hinzuweisen, anstatt den fragli-
chen Betrag ohne wertere Erklärung einfach aus der Lei-
stung herauszunehmen.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dagegen, 3 dafür, 5 Enthal-
tungen
Damit wurde dem Beschlussvorschlag nicht entsprochen.

Anklam, 30.09.09

Beschluss-Nr.: 27-2/09

23 Änderung der Geschäftsordnung des Kreistages
Vorlage: 85/2009
Beschlussvorschlag
Der Kreistag beschließt:

Der § 14 (4) Satz 2 der Geschäftsordnung des Kreistages
des Landkreises Ostvorpommern wird wie folgt neu gefasst:
Tagesordnungspunkte, die von einer Fraktion oder von ei-
nem oder mehreren Kreistagsmitgliedern beantragt worden
sind, können nicht gegen den Willen der Antragsteller von
der Tagesordnung abgesetzt werden.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dagegen, 3 dafür, 2 Enthal-
tungen 
Damit wurde dem Beschlussvorschlag nicht entsprochen.

Anklam, 30.09.09

Beschluss-Nr.: 28-2/09

24 Wahlvorschläge zu den Verbandsorganen des Kommu-
nalen Arbeitgeberverbandes Mecklenburg-Vorpommern
e. V. für die Geschäftsjahre 2010 - 2014 
Vorlage: 95/2009
Beschluss
Der Kreistag des Landkreises Ostvorpommern schlägt der
Mitgliederversammlung des KAV M-V als ordentliches Mit-
glied des Präsidiums Frau Landrätin Dr. Barbara Syrbe, als
stellvertretendes Mitglied des Präsidiums Herrn Jörg Has-
selmann, Beigeordneter und 1. Stellv. der Landrätin, als or-
dentliches Mitglied des Hauptausschusses Herrn Christoph
Krohn, Zentralamtsleiter, vor.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 3 Enthaltungen

Anklam, 30.09.09

Erste Satzung zur Änderung der Satzung
des Zweckverbandes Wasserversorgung

und Abwasserbeseitigung - 
Festland Wolgast

über die Erhebung von Verwaltungsgebühren und
Auslagen im eigenen Wirkungskreis 

Auf der Grundlage der §§ 151 Abs. 2 und 154 in Verbindung mit
§ 5 Absätze 1 und 3 bis 5 der Kommunalverfassung des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 08.06.2004
(GVOBl. M-V 2004, S. 205), zuletzt geändert durch Gesetz vom
19.12.2005 (GVOBI. M-V, S. 640) und auf der Grundlage der
§§ 1, 2, 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land
Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 12.04.2005 (GVOBl. M-V S. 146) sowie in-
folge der Urteile des Bundes“nanzhofes vom 8. Oktober 2008
und in diesem Zusammenhang mit der geänderten Rechtspre-
chung in Bezug auf die Umsatzsteuer für das Legen von Trink-
wasserhausanschlüssen wird nach Beschlussfassung der Ver-
bandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung
und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast in ihrer Sitzung
am 21.10.2009 folgende erste Satzung zur Änderung der Sat-
zung des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasser-
beseitigung - Festland Wolgast über die Erhebung von Verwal-
tungsgebühren und Auslagen im eigenen Wirkungskreis
erlassen:

Artikel 1
Die Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung des Zweck-
verbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung -
Festland Wolgast wird wie folgt neu gefasst:
Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung des Zweckverbandes
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wol-
gast
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Lfd.-Nr. Gegenstand Euro Euro 
netto brutto

________________________________________________________
7%________________________________________________________

I Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang 
mit der Wasserversorgung und Leistungen 
an den Trinkwasserhausanschlüssen

1. Antrag auf Herstellung eines Wasser-
anschlusses (§ 11 Abs. 4 Wasser-
versorgungsatzung) 23,27 24,90

2. Antrag auf Befreiung vom Anschluss- und 
Benutzungszwang gem. § 6 Wasser-
versorgungssatzung 23,27 24,90

3. Absperrantrag vom Antragsteller
gem. § 24 Abs. 2 der Wasser-
versorgungssatzung 23,27 24,90

4. Beantragte zeitweilige Absperrung des 
Trinkwasseranschlusses gem. § 24 Abs. 5 
Wasserversorgungssatzung 23,27 24,90

5. Antrag auf Weiterleitung von Trinkwasser 
an Dritte gem. § 23 Wasser-
versorgungssatzung 23,27 24,90

6. Bearbeitung von Standortgenehmigungen 
zu Wohn- und Gewerbegebieten 39,67 42,45

7. Antrag auf Änderungen und Erneuerungen 
am Hausanschluss 23,27 24,90

8. Inbetriebsetzung der Wasserverbrauchs-
anlage gemäß § 14 der Wasser-
versorgungssatzung 41,40 44,30

9. Ein- und Ausbau von Wasserzählern 
(ausgenommen Wechsel bei Ablauf der 
Eichfrist) 47,24 50,55

10. für zusätzliche Messeinrichtungen, die im 
Eigentum des ZV stehen, werden 
je Wasserzähler monatlich erhoben 2,00 2,14

11. für zusätzliche Messeinrichtungen, die mit 
Zustimmung des ZV durch andere 
Messdienste betrieben werden, werden 
je Wasserzähler monatlich erhoben 1,00 1,07

12. öffnen des Trinkwasserhausanschlusses 33,62 35,97
13. Absperrung des Trinkwasserhaus-

anschlusses 33,62 35,97
14. Plombieren von Hydranten und Schiebern 21,12 22,60
15. durch den Anschlussnehmer zu vertretende 

Anfahrt 16,82 18,00
16. Kaution für Standrohre 400,00 -
17. Kaution für Bauwasserzähleinrichtungen 170,00 -
18. Stundensätze: 

Facharbeiter je Stunde 25,00 32,76
Angestellter je Stunde 26,75 35,05

Artikel 2 (Inkrafttreten)
Diese Erste Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.

Wolgast, den 22.10.2009

Die vorstehende Satzung wurde am 23.10.2009 dem Landrat
des Landkreises Ostvorpommern als untere Rechtsaufsichts-
behörde angezeigt.
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 Abs.
5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Die-
se Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Ge-
nehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften.
Die Lesefassung dieser Satzung liegt beim Verbandsvorsteher,
Lotsenstraße 4 in 17438 Wolgast zur Einsichtnahme bereit.

Wolgast, den 24.10.2009

Zweckverband Wasserversorgung und 
Abwasserbehandlung Anklam 
Der Verbandsvorsteher 
Amtliche Bekanntmachung 

5. Satzung zur Änderung der Verbands-
satzung des Zweckvarbandes Wasserver-

sorgung und Abwasserbehandlung Anklam
vom 21.11.2001

Aufgrund der §§ 5 und 152 der Kommunalverfassung für das
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Dezember
2007 (GVOBl. M-V S. 410, 413) hat der Zweckverband Wasser-
versorgung und Abwasserbehandlung Anklam in seiner Sitzung
am 07.09.2009 folgende Satzung erlassen. 
Mit Schreiben vom 06.10.2009 hat die Landrätin des Landkrei-
ses Ostvorpommern als untere Rechtsaufsichtsbehörde gemäß
§ 152 Abs. 5 KV M-V erklärt, keine Verletzung von Rechtsvor-
schriften geltend zu machen.

Artikel 1
Änderungen

Im § 1 werden folgende Verbandsmitglieder gestrichen:
Gemeinde Drewelow 
Gemeinde Japenzin 
Gemeinde Löwitz 
Gemeinde Rathebur.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 

Anklam, 16.10.2009

Bekanntmachungsanordnung

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- oder
Formfehler verstoßen wurde, können diese nach § 5 (5) der
Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in
der Fassung der Bekanntmachung vom 08.06.2004 (GVOBl. M-
V S. 205). zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
14.12.2007 (GVOBl. M-V S. 410, 413) nur innerhalb eines Jah-
res geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für
die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntma-
chungsvorschriften.

Öffentliche Bekanntmachung

Am Donnerstag, dem 03. Dezember 2009 “ndet um 17.00 Uhr
im Konferenzraum des Hotels ŒNautic• in Koserow, Hauptstraße
46 D, die öffentliche Verbandsversammlung des Wasser- und
Bodenverbandes ŒInsel Usedom-Peenestrom• statt.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
1.1 Bestätigung der ordnungsgemäßen Ladung
1.2 Feststellen der Beschlussfähigkeit
1.3 Bestätigung der Tagesordnung
1.4 Bestätigung des Protokolls der Verbandsversammlung

vom 03.12.2008
2. Stellungnahme des Vorstandes zur Jahresrechnung

2008 und dem vorliegenden Prüfbericht
3. 1. Nachtragshaushalt 2009
4. Bericht der Geschäftsführerin zum Geschäftsjahr 2009

und Vorstellung des Haushaltsplanes 2010
5. Neufassung der Satzung des Wasser- und Bodenver-

bandes ŒInsel Usedom-Peenestrom•
6. Diskussion
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7. Beschlussfassung
7.1 Beschluss Nr. 1/1/2009 - Jahresrechnung 2008 und Ent-

lastung des Vorstandes
7.2 Beschluss Nr. 2/1/2009 - 1. Nachtragshaushalt 2009
7.3 Beschluss Nr. 3/1/2009 - Haushaltsplan 2010 mit Anla-

gen
7.4 Beschluss Nr. 4/1/2009 - Neufassung der Satzung des

WBV ŒInsel Usedom-Peenestrom•
8. Wahl des Vorstandes, des Vorstehers und seines Stell-

vertreters sowie Wahl der Schaubeauftragten
8.1 Beschluss der Wahlordnung - Beschluss Nr. 5/1/2009
8.2 Bestimmung der Wahlkommission
8.3 Erstellen und Bestätigen der Kandidatenlisten
8.4 Wahlhandlung
8.5 Bekanntgabe des Wahlergebnisses
9. Schlusswort des Verbandsvorstehers

Detlef Wenzel
Verbandsvorsteher

Einziehung

Entsprechend § 9 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes M-V
(StrWG) vom 13. Januar 1993 (in der derzeit geltenden Fas-
sung), zieht der Landkreis Ostvorpommern auf Antrag des Am-
tes Am Peenestrom (für Gemeinde Zemitz) vom 18.08.2009
bzw. 21.08.2009 (Ergänzung) den Straßenabschnitt ŒSchienen-
strang•, soweit gelegen auf dem Flurstück 10 der Flur 3 der Ge-
markung Hohensee (siehe Flurkartenauszug) ein, da der Teil
der öffentlichen Straße keine Verkehrsbedeutung mehr hat. So-
mit ist dieser Abschnitt nicht mehr öffentlich im Sinne des Str-
WG M-V.
Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreis Ostvorpom-
mern ist die Einziehung gemäß § 9 Abs. 5 Straßen- und Wege-
gesetz M-V rechtswirksam.

Anlage
Kartenauszug

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008
der Flughafen Heringsdorf GmbH 

1. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung
der Buchführung und den Lagebericht des Flughafens Herings-
dorf GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31.
Dezember 2008 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrecht-
lichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurtei-
lung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftli-
chen Verhältnisse abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB
und §§ 15 und 16 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichlig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und
dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die
wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass zu Bean-
standungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für
die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzli-
chen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage
für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den ge-
setzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht sieht
in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
dar. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu wesentlichen
Beanstandungen keinen Anlass. Ohne diese Feststellungen
einzuschränken, weisen wir darauf hin, dass die Gesellschaft
auf Dauer von der Unterstützung ihres Gesellschafters abhän-
gig sein wird.

Greifswald, 24. März 2009

Revisions-Treuhand Schäfer & Dr. Rudel GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

2.
Der Landesrechnungshof schließt sich den Ausführungen des
Abschlussprüfers an und hat den Bericht über die Prüfung des
Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2008 mit Schreiben
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vom 30. Juni 2009 nach eingeschränkter Prüfung (§ 16 Abs. 3
KPG) freigegeben.

3.
Gesellschafterbeschluss zum Jahresabschluss 2008
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 der Flughafen
Heringsdorf GmbH wurde durch die 
Revisions-Treuhand Schäfer & Dr. Rudel GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 
Osnabrück, Zweigniederlassung Greifswald 
geprüft und am 24. März 2009 mit folgendem Bestätigungsver-
merk versehen:
ŒUnsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach
unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes
Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Die wirt-
schaftlichen Verhältnisse geben zu wesentlichen Beanstandun-
gen keinen Anlass. Ohne diese Feststellungen einzuschränken,
weisen wir darauf hin, dass die Gesellschaft auf Dauer von der
Unterstützung ihres Gesellschafters abhängig sein wird.•

Die Gesellschafterversammlung beschließt:
1. Der aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008

der Flughafen Heringsdorf GmbH mit einer Bilanzsumme
von 1.921.968,14 EUR wird festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss beträgt 13.369,02 EUR.
3. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetra-

gen.
4. Dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat wird für das Ge-

schäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.

Anklam, den 01.09.2009

Der vollständige Jahresabschluss und der Lagebericht 2008 der
Flughafen Heringsdorf GmbH liegen sieben Tage nach Be-
kanntgabe bei der Flughafen Heringsdorf GmbH in 17419
Zirchow, Am Flughafen 1, in den Räumen der Geschäftsleitung
zur Einsichtnahme aus.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/066/35/09
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertre-
ten durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Ver-
braucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Pauls-
höher Weg 1 in 19061 Schwerin, vertreten durch das Staatliche
Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde, Kastanienallee 13 in
17373 Ueckermünde, endvertreten durch den Amtsleiter Herrn
Horst Wroblewski am 08. Juli 2009 einen Antrag auf Erteilung
der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs.
1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur Durchführung des Grundbuch-
bereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet
des Sachenrechts• (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S.
3900) in Verbindung mit § 9 des Grundbuchbereinigungsgeset-
zes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), zuletzt
geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober
2006 (BGBl. I S. 2407), für eine

Hydrologische Messstelle des Landes
Mecklenburg-Vorpommern in der Gemarkung Neetzow

gestellt hat. Die davon betroffenen Flurstücke sind der Anlage 2
zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke können den
eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen bei der Un-
teren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern in
17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wegener, Tel.:
03971/261134), einsehen. Die Untere Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgelegten
Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990  bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Messstelle nicht vor dem 3. Ok-
tober 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller dar-
gestellte Lage der gewässerkundlichen Messstelle nicht richtig
ist. Ein Widerspruch kann nicht damit begründet werden, dass
kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 08.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für eine hydrologische Mess-
stelle in der Gemarkung Neetzow

Reg.-Nr. 70.3/LAR/066/35/09

Beschreibung der Anlage
Die Messstelle be“ndet sich ca. 300 m südlich des Straßen-
durchlasses B 110 Anklam - Jarmen im Großen Abzugsgraben,
westlich von Neetzow. Für die Flurstücke 30/2 (Pegelhaus), 8/5
und 8/1 (Graben) sowie 38 und 16/3 (Zuwegung) der Flur 4 der
Gemarkung Neetzow ist die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit mit Datum 07.07.2008 im Grundbuch eingetragen.
In Ergänzung zu diesem Vorgang wird für die Flurstücke 16/2,
10/2, 10/1, 29/12 und 16/8 (Zuwegung zur Messstelle) der Flur
4 der Gemarkung Neetzow der Antrag auf Erteilung der Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigung gestellt.

Anlage 2

zum Antrag vom 08.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für eine hydrologische Mess-
stelle in der Gemarkung Neetzow

Reg.-Nr. 70.3/LAR/066/35/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Liste der Grundstücke

Amtsgericht: Anklam
Grundbuchband-Nr.: 134603
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Anlage 2/1

zum Antrag vom 08.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für eine hydrologische Mess-
stelle in der Gemarkung Neetzow

Reg.-Nr. 70.3/LAR/066/35/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern, vertreten durch das Ministerium für Landwirtschaft, Um-
welt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern, vertreten durch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur
Ueckermünde, endvertreten durch den Amtsleiter, Herrn Horst
Wroblewski, zur uneingeschränkten Betreibung, Unterhaltung,
zur Entfernung und Erneuerung der sich auf dem Flurstück be-
“ndenden gewässerkundlichen Messstelle entsprechend den
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern vorliegenden und einzusehenden Lageplänen.
Ein Schutzstreifen nach § 4 Abs. 3 SachenR-DV wird für die ge-
wässerkundliche Messstelle nicht festgelegt. Im Bereich der
Messstelle dürfen keine Gebäude und Anlagen errichtet oder
sonstige Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand
und die sichere Betriebsführung der Ober”ächenwassermess-
stelle gefährden oder beeinträchtigen.
Die gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit umfasst zugunsten der ge-
wässerkundlichen Messstelle des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern, vertreten durch das Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern, vertreten durch das Staatliche Amt für Umwelt und
Natur Ueckermünde, endvertreten durch den Amtsleiter, Herrn
Horst Wroblewski, das Recht in eigener Verantwortung und auf
eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die
Instandhaltung und Erneuerung der wasserwirtschaftlichen An-
lage zu betreten und sonst zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt.
Der Eigentümer hat gegenüber dem Land Mecklenburg-Vor-
pommern, vertreten durch das Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern, vertreten durch das Staatliche Amt für Umwelt und
Natur Ueckermünde, endvertreten durch den Amtsleiter, Herrn
Horst Wroblewski, Anspruch auf Ersatzleistungen, sofern durch
die Inanspruchnahme der Dienstbarkeitsbewilligung Schäden
entstehen. 
Das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Mini-
sterium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des
Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Staatli-
che Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde, endvertreten
durch den Amtsleiter, Herrn Horst Wroblewski, ist jederzeit be-
rechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/065/36/09
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern gibt
bekannt, dass der Zweckverband Wasserversorgung und Abwas-
serbehandlung Anklam, Kleinbahnweg 5 in 17389 Anklam, am 09.
Juli 2009 einen Antrag auf die Erteilung der Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung
zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und ande-
rer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV)
vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Verbindung mit § 9 des
Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BG-
Bl. I S. 2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für die

Trinkwasserleitung Pinnow - Libnow (Ergänzung)
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.
Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbarkeit
dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach
eingetretenen Veränderungen müssen durch einen zivilrechtli-
chen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem Grundstücks-
eigentümer geklärt werden. Ein in der Sache begründeter Wider-
spruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die betroffene
Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. dass
die vom Antragsteller dargestellte Leitungsführung nicht richtig
ist. Ein Widerspruch kann nicht damit begründet werden, dass
kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehende
Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch ist
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 09.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserleitung
Pinnow - Libnow (Ergänzung)

Reg.-Nr. 70.3/LAR/065/36/09

Knappe Beschreibung der Anlage, Leistungsum-
fang/Bedeutung, Schutzstreifen
Die Trinkwasserleitung wurde vor dem Jahr 1989 verlegt. Die
Gesamtlänge bis zum Anschluss an die vorhandene TWL PE
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110 beträgt ca. 200 m. Die Leitungen bestehen aus Asbestze-
ment (AZ) und Polyethylen (PE) mit Nennweiten zwischen DN
100 und DN 110.
Die Leitungen sind mit einer Mindestüberdeckung von 1,30 m
gemäß TGL 22769 und der DIN 1998 bzw. entsprechend den
örtlichen Gegebenheiten verlegt.
Die Dienstbarkeit und der Gesamtschutzstreifen werden in der
Örtlichkeit durch die exakte Lage der Leitungen als dessen Mit-
tellinie bestimmt und nach DVGW-Arbeitsblatt W 403 für Lei-
tungstrassen mit einer Nennweite bis DN 150 mit 4 m angege-
ben.
Der Schutzbereich ergibt sich aus der Anzahl der Leitungen,
deren Verlauf und Nennweite und wird pro Flurstück in qm als
Gesamtschutzstreifen ausgewiesen. Die Berechnung des
Schutzstreifens erfolgte unter Berücksichtigung der angegebe-
nen Nennweiten.
Die Leitungen sind Eigentum des Zweckverbandes Wasserver-
sorgung und Abwasserbehandlung Anklam, Am Kleinbahnweg
5, 17389 Anklam und dienen der öffentlichen Wasserversor-
gung.

Anlage 2

zum Antrag vom 09.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserleitung
Pinnow - Libnow (Ergänzung)

Reg.-Nr. 70.3/LAR/065/36/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Grundbuchamt: Anklam

Anmerkungen/Abkürzungen:
Gbbl.-Nr.: Grundbuchblatt-Nummer
Schlüssel-Nr. 3.1: Anlage der öffentlichen Wasserversor-

gung: Für die Förderung, Sammlung und
Fortleitung eingerichtete Leitungen, (Sam-
mel-) Kanäle oder Gräben

Anlage 2/1

zum Antrag vom 09.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserleitung
Pinnow - Libnow (Ergänzung)

Reg.-Nr. 70.3/LAR/065/36/09
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Wasserversor-
gung und Abwasserbehandlung Anklam zur uneingeschränkten
Betreibung, Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung der
sich auf dem Grundstück be“ndenden wasserwirtschaftlichen
Anlage entsprechend dem bei der Unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern vorliegenden und einzusehenden
Lageplan.
Innerhalb des 4 m breiten Schutzstreifens dieser Leitung dürfen
im Bereich von jeweils 2 m links und 2 m rechts der Leitungs-
trasse keine Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Ein-
wirkungen vorgenommen werden, die den Bestand und die si-
chere Betriebsführung der Leitung gefährden oder
beeinträchtigen. 
Die Dienstbarkeit umfasst insbesondere das Recht, von dem
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten bzw. Gebäude-
eigentümer zu verlangen, dass er im o. g. Schutzstreifen
1. keine leitungsgefährdenden Stoffe anhäuft,
2. duldet, dass Anpflanzungen und Bewuchs, auch soweit sie

nicht in den Schutzstreifen hineinreichen, so gehalten wer-
den, dass sie den Bestand und den Betrieb der wasserwirt-
schaftlichen Anlage nicht gefährden und, soweit dies der
Fall ist, entfernt werden,

3. das Gelände im Schutzstreifen nicht erhöht oder abträgt.

Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers,
Erbbauberechtigten bzw. Gebäudeeigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Die gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit umfasst zugunsten der
wasserwirtschaftlichen Anlage des Zweckverbandes Wasser-
versorgung und Abwasserbehandlung Anklam das Recht in ei-
gener Verantwortung und auf eigenes Risiko die belasteten
Grundstücke für den Betrieb, die Instandhaltung und Erneue-
rung der wasserwirtschaftlichen Anlagen zu betreten und sonst
zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt (ausgenommen: Havariefälle). 
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Wasserver-
sorgung und Abwasserbehandlung Anklam Anspruch auf Er-
satzleistungen, sofern durch die Inanspruchnahme der Dienst-
barkeitsbewilligung Schäden entstehen. 
Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehand-
lung Anklam ist jederzeit berechtigt seine Rechte durch Dritte
ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/054/37/09

Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserbehandlung Anklam, Kleinbahnweg 5 in 17389 An-
klam, am 10. Juli 2009 einen Antrag auf die Erteilung der Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Zif-
fer 2b der ŒVerordnung zur Durchführung des
Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf
dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV) vom 20.12.1994
(BGBl. I S. 3900) in Verbindung mit § 9 des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182,
2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom
31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für die
Abwasserleitung Kläranlage Löwitz
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.
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Anlage 1

zum Antrag vom 10.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Abwasserleitung Klär-
anlage Löwitz

Reg.-Nr. 70.3/LAR/054/37/09

Knappe Beschreibung der Anlage, Leistungsum-
fang/Bedeutung, Schutzstreifen
Die Abwasserleitung (Ablau”eitung) der Kläranlage Löwitz wur-
de vor dem Jahr 1989 verlegt. Die Gesamtlänge beträgt ca. 250
m. Die Leitungen bestehen aus Steinzeug (STZ) mit Nennwei-
ten zwischen DN 200 und DN 250.
Die Leitungen sind mit einer Mindestüberdeckung von 1,30 m
gemäß TGL 22769 und der DIN 1998 bzw. entsprechend den
örtlichen Gegebenheiten verlegt.
Die Dienstbarkeit und der Gesamtschutzstreifen werden in der
Örtlichkeit durch die exakte Lage der Leitungen als dessen Mit-
tellinie bestimmt und nach DVGW-Arbeitsblatt W 403 für Lei-
tungstrassen mit einer Nennweite zwischen DN 150 und DN
400 mit 6 m angegeben. Nach gleicher Vorschrift kann der
Schutzstreifen bei Bedarf um 2 m reduziert werden, sodass für
die Ablau”eitung eine Schutzstreifenbreite von 4 m beantragt
wird. Die Schächte gehören als notwendiges Zubehör zur Lei-

tung, liegen im Schutzstreifen der Leitung und werden nicht ein-
zeln/gesondert aufgeführt.
Der Schutzbereich ergibt sich aus der Anzahl der Leitungen,
deren Verlauf und Nennweite und wird pro Flurstück in qm als
Gesamtschutzstreifen ausgewiesen. Die Berechnung des
Schutzstreifens erfolgte unter Berücksichtigung der angegebe-
nen Nennweiten.
Die Leitungen sind Eigentum des Zweckverbandes Wasserver-
sorgung und Abwasserbehandlung Anklam, Am Kleinbahnweg
5, 17389 Anklam und dienen der öffentlichen Wasserversor-
gung.

Anlage 2

zum Antrag vom 10.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Abwasserleitung Klär-
anlage Löwitz

Reg.-Nr. 70.3/LAR/054/37/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten

Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Grundbuchamt: Anklam

Anmerkungen/Abkürzungen:
Gbbl.-Nr.: Grundbuchblatt-Nummer
Schlüssel-Nr. 4.1: Anlage der öffentlichen Abwasserbeseitigung: Für die Förderung, Sammlung und Fortleitung eingerichtete Lei-

tungen, (Sammel-) Kanäle oder Gräben

Anlage 2/1

zum Antrag vom 10.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Abwasserleitung Klär-
anlage Löwitz

Reg.-Nr. 70.3/LAR/054/37/09

Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Wasserversor-
gung und Abwasserbehandlung Anklam zur uneingeschränkten
Betreibung, Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung der
sich auf dem Grundstück be“ndenden wasserwirtschaftlichen
Anlage entsprechend dem bei der Unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern vorliegenden und einzusehenden
Lageplan.
Innerhalb des 4 m breiten Schutzstreifens dieser Leitungen dür-
fen im Bereich von jeweils 2 m links und 2 m rechts der Lei-
tungstrasse keine Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige
Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand und die
sichere Betriebsführung der Leitung gefährden oder beeinträch-
tigen. Die Dienstbarkeit umfasst insbesondere das Recht, von
dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten bzw. Gebäu-
deeigentümer zu verlangen, dass er im o.g. Schutzstreifen
1. keine leitungsgefährdenden Stoffe anhäuft,
2. duldet, dass Anpflanzungen und Bewuchs, auch soweit sie

nicht in den Schutzstreifen hineinreichen, so gehalten wer-

den, dass sie den Bestand und den Betrieb der wasserwirt-
schaftlichen Anlage nicht gefährden und, soweit dies der
Fall ist, entfernt werden,

3. das Gelände im Schutzstreifen nicht erhöht oder abträgt.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers,
Erbbauberechtigten bzw. Gebäudeeigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Die gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit umfasst zugunsten der
wasserwirtschaftlichen Anlage des Zweckverbandes Wasser-
versorgung und Abwasserbehandlung Anklam das Recht in ei-
gener Verantwortung und auf eigenes Risiko die belasteten
Grundstücke für den Betrieb, die Instandhaltung und Erneue-
rung der wasserwirtschaftlichen Anlagen zu betreten und sonst
zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt (ausgenommen: Havariefälle). 
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Wasserver-
sorgung und Abwasserbehandlung Anklam Anspruch auf Er-
satzleistungen, sofern durch die Inanspruchnahme der Dienst-
barkeitsbewilligung Schäden entstehen. 
Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehand-
lung Anklam ist jederzeit berechtigt, seine Rechte durch Dritte
ausführen zu lassen.
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Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/030/38/09

Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasserversorgung & Ab-
wasserbeseitigung Insel Usedom, Zum Achterwasser 6 in
17459 Ückeritz, mit Datum vom 14. Juli 2009 einen Antrag auf
Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung
gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur Durchführung
des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften
auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Verbindung mit § 9 des Grund-
buchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I
S. 2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für eine
Trink- und Abwasserleitung sowie ein Pumpwerk in Neuhof
(Insel Usedom)
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann

nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 14.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für eine Trink- und Abwas-
serleitung sowie ein Pumpwerk in Neuhof

Reg.-Nr. 70.3/LAR/030/38/09

Knappe Beschreibung der Anlage
Zur Wasserversorgung und zur Abwasserentsorgung der Anlie-
ger in der Triftstraße, Ecke Dünenweg in Neuhof (Insel Use-
dom) wurde 1983 eine Trinkwasserleitung (TWL) AZ 100 und
eine Abwasserleitung (AWL) Stzg 200 auf den in der nachfol-
genden Liste bezeichneten Grundstücken gebaut. Auf dem
Flurstück 53/16 der Flur 6 der Gemarkung Neuhof wurde zu-
sätzlich ein Abwasserpumpwerk errichtet.
Diese Anlagen hat der Zweckverband mit seiner Gründung
übernommen.
Für die Abwasserleitung wird ein vier Meter breiter Schutzstrei-
fen und für die Trinkwasserleitung ein zwei Meter breiter
Schutzstreifen gefordert. Die Leitung liegt jeweils in der Mitte
des Schutzstreifens. Die Verlegetiefe beträgt bei den Trinkwas-
serleitungen etwa 1,2 bis 1,4 m, bei den Abwasserleitungen 3,0
bis 3,5 m. Für das Abwasserpumpwerk wird eine Schutz”äche
von 4 m x 4 m gefordert.
Die Anlagen dienen öffentlichen Zwecken.

Anlage 2

zum Antrag vom 14.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für eine Trink- und Abwas-
serleitung sowie ein Pumpwerk in Neuhof

Reg.-Nr. 70.3/LAR/030/38/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).
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Anmerkungen:
Schlüssel-Nr. 3.1: Anlagen der öffentlichen Wasserversor-

gung: Für die Förderung, Sammlung und
Fortleitung eingerichtete Leitungen, (Sam-
mel-) Kanäle oder Gräben

Schlüssel-Nr. 4.1: Anlagen der öffentlichen Abwasserbeseiti-
gung: Für die Förderung, Sammlung und
Fortleitung eingerichtete Leitungen, (Sam-
mel-) Kanäle oder Gräben

Schlüssel-Nr. 4.3: Anlagen der öffentlichen Abwasserbeseiti-
gung: Pumpstationen, Pumpwerke

Anlage 2/1

zum Antrag vom 14.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für eine Trink- und Abwas-
serleitung sowie ein Pumpwerk in Neuhof

Reg.-Nr. 70.3/LAR/030/38/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994

Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Wasserversor-
gung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom zur uneinge-
schränkten Betreibung, Unterhaltung, zur Entfernung und Er-
neuerung der sich auf dem Grundstück be“ndenden
wasserwirtschaftlichen Anlage entsprechend den bei der unte-
ren Wasserbehörde vorliegenden Lageplänen. 
Innerhalb des 4 m breiten Schutzstreifens der Abwasserleitung
dürfen im Bereich von 2 m links und 2 m rechts der Leitungs-
trasse bzw. innerhalb der 2 m breiten Schutzstreifens der Trink-
wasserleitung dürfen im Bereich von 1 m links und 1 m rechts
der Leitungstrasse keine Gebäude und Anlagen errichtet oder
sonstige Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand
und die sichere Betriebsführung gefährden. Dazu gehören auch
das Bep”anzen mit Bäumen sowie das Lagern von Materialien.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers
auf Benutzung des Schutzstreifens unberührt.
Der Zweckverband Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung
Insel Usedom ist damit berechtigt, zum Zweck der Ausübung
der ihm gewährten Rechte in Havariefällen jederzeit das Grund-
stück zu betreten.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn von geplanten,
notwendigen Tätigkeiten mitgeteilt. 
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Wasserver-
sorgung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom oder gegenüber
dem vom Zweckverband Wasserversorgung & Abwasserbesei-
tigung Insel Usedom beauftragten Unternehmen Anspruch auf
Ersatzleistungen, sofern durch die Inanspruchnahme der
Dienstbarkeitsbewilligung Schäden entstehen. 
Der Zweckverband Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung
Insel Usedom ist jederzeit berechtigt, seine Rechte durch Dritte
ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/041/39/09
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserbehandlung Anklam, Kleinbahnweg 5 in 17389 An-
klam, am 16. Juli 2009 einen Antrag auf die Erteilung der Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Zif-
fer 2b der ŒVerordnung zur Durchführung des
Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf
dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV) vom 20.12.1994
(BGBl. I S. 3900) in Verbindung mit § 9 des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182,
2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom
31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für die

Trinkwasserleitung Groß Bünzow - Pamitz
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-

nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.
Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 16.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserleitung
Groß Bünzow - Pamitz

Reg.-Nr. 70.3/LAR/041/39/09

Knappe Beschreibung der Anlage, Leistungsum-
fang/Bedeutung, Schutzstreifen
Die Trinkwasserleitung wurde vor dem Jahr 1989 verlegt. Die
Gesamtlänge beträgt ca. 5.300 m. Die Leitungen bestehen aus
Asbestzement (AZ), Polyethylen (PE) und Stahlrohr (ST) mit
Nennweiten zwischen DN 40 und DN 125.
Die Leitungen sind mit einer Mindestüberdeckung von 1,30 m
gemäß TGL 22769 und der DIN 1998 bzw. entsprechend den
örtlichen Gegebenheiten verlegt.
Die Dienstbarkeit und der Gesamtschutzstreifen werden in der
Örtlichkeit durch die exakte Lage der Leitungen als dessen Mit-
tellinie bestimmt und nach DVGW-Arbeitsblatt W 403 für Lei-
tungstrassen mit einer Nennweite bis DN 150 mit 4 m angege-
ben. 
Der Schutzbereich ergibt sich aus der Anzahl der Leitungen,
deren Verlauf und Nennweite und wird pro Flurstück in qm als
Gesamtschutzstreifen ausgewiesen. Die Berechnung des
Schutzstreifens erfolgte unter Berücksichtigung der angegebe-
nen Nennweiten.
Die Leitungen sind Eigentum des Zweckverbandes Wasserver-
sorgung und Abwasserbehandlung Anklam, Am Kleinbahnweg
5, 17389 Anklam und dienen der öffentlichen Wasserversor-
gung.

Anlage 2

zum Antrag vom 16.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserleitung
Groß Bünzow - Pamitz

Reg.-Nr. 70.3/LAR/041/39/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Grundbuchamt: Anklam
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Anmerkungen:
Gbbl.-Nr.: Grundbuchblatt-Nummer
Schlüssel-Nr. 3.1: Anlagen der öffentlichen Wasserversor-

gung: Für die Förderung, Sammlung und
Fortleitung eingerichtete Leitungen, (Sam-
mel-) Kanäle oder Gräben

Anlage 2/1

zum Antrag vom 16.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserleitung
Groß Bünzow - Pamitz

Reg.-Nr. 70.3/LAR/041/39/09
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Wasserversor-
gung und Abwasserbehandlung Anklam zur uneingeschränkten
Betreibung, Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung der
sich auf dem Grundstück be“ndenden wasserwirtschaftlichen
Anlage entsprechend dem bei der Unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern vorliegenden und einzusehenden
Lageplan. Innerhalb des 4 m breiten Schutzstreifens dieser Lei-
tungen dürfen im Bereich von jeweils 2 m links und 2 m rechts
der Leitungstrasse keine Gebäude und Anlagen errichtet oder
sonstige Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand
und die sichere Betriebsführung der Leitung gefährden oder be-
einträchtigen. Die Dienstbarkeit umfasst insbesondere das
Recht, von dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten

bzw. Gebäudeeigentümer zu verlangen, dass er im o. g.
Schutzstreifen
1. keine leitungsgefährdenden Stoffe anhäuft,
2. duldet, dass Anpflanzungen und Bewuchs, auch soweit sie

nicht in den Schutzstreifen hineinreichen, so gehalten wer-
den, dass sie den Bestand und den Betrieb der wasserwirt-
schaftlichen Anlage nicht gefährden und, soweit dies der
Fall ist, entfernt werden,

3. das Gelände im Schutzstreifen nicht erhöht oder abträgt.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers,
Erbbauberechtigten bzw. Gebäudeeigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt. Die gemäß § 9 Grundbuchberei-
nigungsgesetz entstandene beschränkte persönliche Dienstbar-
keit umfasst zugunsten der wasserwirtschaftlichen Anlage des
Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbehandlung
Anklam das Recht, in eigener Verantwortung und auf eigenes
Risiko die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instand-
haltung und Erneuerung der wasserwirtschaftlichen Anlagen zu
betreten und sonst zu benutzen. Dem Eigentümer wird recht-
zeitig der Beginn notwendiger Tätigkeiten mitgeteilt (ausgenom-
men: Havariefälle). Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweck-
verband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Anklam
Anspruch auf Ersatzleistungen, sofern durch die Inan-
spruchnahme der Dienstbarkeitsbewilligung Schäden entste-
hen. Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbe-
handlung Anklam ist jederzeit berechtigt, seine Rechte durch
Dritte ausführen zu lassen.
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Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/067/40/09
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Wasser- und Bodenverband ŒInsel Use-
dom - Peenestrom•, Trassenheider Straße 8 in 17449 Möl-
schow (Tel. 038377/40578), am 16. Juli 2009 einen Antrag auf
Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung
gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur Durchführung
des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften
auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Verbindung mit § 9 des Grund-
buchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I
S. 2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für das

Schöpfwerk Balm
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel. 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990  bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene wasserwirtschaftliche Anlage
nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom
Antragsteller dargestellte Lage nicht richtig ist. Ein Widerspruch
kann nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis
mit der Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-

de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 16.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für das Schöpfwerk Balm

Reg.-Nr. 70.3/LAR/067/40/09

Knappe Beschreibung der Anlage
In der Gemeinde Benz, Gemarkung Balm, Flur 2, Flurstücke 34
und 40 be“ndet sich das Schöpfwerk Balm. Für die Auslau”ei-
tung wird weiterhin das Flurstück 51 in Anspruch genommen.
Das Schöpfwerk be“ndet sich an der Straße K35 (von Nepper-
min nach Balm), unmittelbar am Ortseingang.
Es entwässert ein Einzugsgebiet von 5,69 qkm und dient in er-
ster Linie der Entwässerung der angrenzenden Grünland-
”ächen.
Das Wasser gelangt aus dem Mahlbusen über eine Rohrleitung
ins Pumpwerk und wird in einen Druckschacht gefördert. Von
da ”ießt es über eine Freispiegelleitung (ca. 25 m lang) zum
Auslaufgraben und weiter in den Balmer See.
Das Schöpfwerk wurde 1975/1976 errichtet und in Betrieb ge-
nommen.
Es ist als Stahlkasten gebaut und mit zwei Propellerpumpen
ausgestattet. Die gesamte Schöpfwerksanlage besteht aus Hof-
platz mit Schöpfwerk, Leitungen und Druckschacht, sowie dem
Mahlbusen mit Staukopfeinlauf. Die gesamte Anlage ist um-
zäunt. Der Zaun hat eine Höhe von 1,5 m. Entsprechend den
Angaben aus dem ALB beträgt die Schutz”äche 6374 qm.
Die Anlage ist in Betrieb und wird auf unbestimmte Zeit weiter-
betrieben.

Anlage 2

zum Antrag vom 16.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für das Schöpfwerk Balm

Reg.-Nr. 70.3/LAR/067/40/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Anklam
Grundbuchamt: Anklam
Grundbuchband-Nr.: 133475
Grundbuchblatt-Nr.: 205 und 206
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Anlage 2/1
zum Antrag vom 16.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für das Schöpfwerk Balm

Reg.-Nr. 70.3/LAR/067/40/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Wasser- und Bodenverband ŒIn-
sel Usedom - Peenestrom• zur uneingeschränkten Betreibung,
Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung des sich auf den
Grundstücken be“ndenden Schöpfwerkes Balm einschließlich
der dazugehörenden Leitungen und des Mahlbusens entspre-
chend den bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises
Ostvorpommern vorliegenden und einzusehenden Lageplänen.
Innerhalb des beidseitig ab Rohrleitungsachse bzw. ab Bö-
schungsoberkante 7 m breiten Schutzstreifens des Schöpfwer-
kes Balm einschließlich der dazugehörigen Leitungen bzw. des
Mahlbusens dürfen keine Gebäude und Anlagen errichtet oder
sonstige Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand
und die sichere Betriebsführung des Schöpfwerkes Balm
einschließlich der dazugehörenden Leitungen und des Mahlbu-
sens gefährden oder beeinträchtigen. Im Übrigen bleiben die
Rechte des Grundstückseigentümers auf Benutzung des
Schutzstreifens unberührt.
Die entstandene beschränkte persönliche Dienstbarkeit gemäß
§ 9 Grundbuchbereinigungsgesetz umfasst zugunsten des
Schöpfwerkes Balm einschließlich der dazugehörigen Leitun-
gen und des Mahlbusens des Wasser- und Bodenverbandes
ŒInsel Usedom - Peenestrom• das Recht in eigener Verantwor-
tung und auf eigenes Risiko die belasteten Flurstücke für den
Betrieb, die Instandhaltung und Erneuerung der wasserwirt-
schaftlichen Anlagen zu betreten und sonst zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt. 
Der Eigentümer hat gegenüber dem Wasser- und Bodenver-
band ŒInsel Usedom - Peenestrom• Anspruch auf Ersatzleistun-
gen, sofern durch die Inanspruchnahme der Dienstbarkeitsbe-
willigung Schäden entstehen. 
Der Wasser- und Bodenverband ŒInsel Usedom - Peenestrom•
ist jederzeit berechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu
lassen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/017/41/09
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Wasser- und Bodenverband ŒInsel Use-
dom - Peenestrom•, Trassenheider Straße 8 in 17449 Möl-
schow (Tel.: 038377/40578), am 16. Juli 2009 einen Antrag auf
Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung
gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur Durchführung
des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften
auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Verbindung mit § 9 des Grund-
buchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I
S. 2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für das

Schöpfwerk Bossin
gestellt hat. Das davon betroffene Grundstück ist der Anlage 2
zu entnehmen. Die Eigentümer dieses Grundstückes können
den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen bei
der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wegener,
Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgelegten
Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober

1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene wasserwirtschaftliche Anlage
nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom
Antragsteller dargestellte Lage nicht richtig ist. Ein Widerspruch
kann nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis
mit der Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 16.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für das Schöpfwerk Bossin

Reg.-Nr. 70.3/LAR/017/41/09

Knappe Beschreibung der Anlage
In der Gemeinde Dargen, Gemarkung Dargen, Flur 1, Flurstück
108 be“ndet sich das Schöpfwerk Bossin. Das Schöpfwerk hat
eine Einzugsgebietsgröße von 4,3 kqm. Es dient in erster Linie
der Entwässerung der angrenzenden Grünland”ächen.
Das Schöpfwerk wurde 1988 errichtet und in Betrieb genom-
men.
Bei dem Schöpfwerk handelt es sich um ein Brunnenschöpf-
werk mit einer Fläche von ca. 14 qm. Das Schöpfwerk besteht
aus der unterirdischen Pumpenkammer und Abdeckung sowie
Elt.-Säule und ist mit zwei Unterwasserpumpen Typ UPL 250
ausgerüstet. Es be“ndet sich auf einer eingezäunten Fläche
von ca. 300 qm.
Das Einlaufbauwerk und die Einlau”eitung bestehen aus einer
Stahlrohrleitung DN 800 und be“nden sich ebenfalls auf dem
eingezäunten Gelände.
Die Auslau”eitungen des Schöpfwerks verlaufen durch den
Deich in Richtung Stettiner Haff und bestehen aus zwei Druck-
rohrleitungen DN 300 mit einer Länge von 25 m.
Die Anlage ist in Betrieb und wird auf unbestimmte Zeit weiter-
betrieben.

Anlage 2

zum Antrag vom 16.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für das Schöpfwerk Bossin

Reg.-Nr. 70.3/LAR/017/41/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Anklam
Grundbuchamt: Anklam
Grundbuchband-Nr.: 133433
Grundbuchblatt-Nr.: 16

Anlage 2/1

zum Antrag vom 16.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für das Schöpfwerk Bossin

Reg.-Nr. 70.3/LAR/017/41/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
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Der Eigentümer berechtigt den Wasser- und Bodenverband ŒIn-
sel Usedom - Peenestrom• zur uneingeschränkten Betreibung,
Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung des sich auf dem
Grundstück be“ndenden Schöpfwerkes Bossin entsprechend
den bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvor-
pommern vorliegenden und einzusehenden Lageplänen.
Die entstandene beschränkte persönliche Dienstbarkeit gemäß
§ 9 Grundbuchbereinigungsgesetz umfasst zugunsten des
Schöpfwerkes Bossin des Wasser- und Bodenverbandes ŒInsel
Usedom - Peenestrom• das Recht, in eigener Verantwortung
und auf eigenes Risiko das belastete Flurstück für den Betrieb,
die Instandhaltung und Erneuerung der wasserwirtschaftlichen
Anlagen zu betreten und sonst zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt. 
Der Eigentümer hat gegenüber dem Wasser- und Bodenver-
band ŒInsel Usedom - Peenestrom• Anspruch auf Ersatzleistun-
gen, sofern durch die Inanspruchnahme der Dienstbarkeitsbe-
willigung Schäden entstehen. 
Der Wasser- und Bodenverband ŒInsel Usedom - Peenestrom•
ist jederzeit berechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu
lassen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/066/42/09
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserbehandlung Anklam, Kleinbahnweg 5 in 17389 An-
klam, am 20. Juli 2009 einen Antrag auf die Erteilung der Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Zif-
fer 2b der ŒVerordnung zur Durchführung des
Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf
dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV) vom 20.12.1994
(BGBl. I S. 3900) in Verbindung mit § 9 des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182,
2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom
31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für die

Trinkwasserleitung und Schmutzwasserleitung
Ortslage Neetzow

gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990  bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 20.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserleitung
und Schmutzwasserleitung Ortslage Neetzow

Reg.-Nr. 70.3/LAR/066/42/09

Knappe Beschreibung der Anlage, Leistungsum-
fang/Bedeutung, Schutzstreifen
Die Trinkwasserleitung wurde vor dem Jahr 1989 verlegt. Die
Gesamtlänge beträgt ca. 1.500 m. Die Leitungen bestehen aus
Asbestzement (AZ) und Polyethylen (PE) mit Nennweiten zwi-
schen DN 32 und DN 80.
Die Schmutzwasserleitung wurde vor dem Jahr 1989 verlegt.
Die Gesamtlänge beträgt ca. 1.000 m. Die Leitungen bestehen
aus Steinzeug (STZ) mit Nennweiten von DN 200.
Die Leitungen sind mit einer Mindestüberdeckung von 1,30 m
gemäß TGL 22769 und der DIN 1998 bzw. entsprechend den
örtlichen Gegebenheiten verlegt.
Die Dienstbarkeit und der Gesamtschutzstreifen werden in der
Örtlichkeit durch die exakte Lage der Leitungen als dessen Mit-
tellinie bestimmt und nach DVGW-Arbeitsblatt W 403 für Lei-
tungstrassen mit einer Nennweite bis DN 150 mit 4 m und zwi-
schen DN 150 und DN 400 mit 6 m angegeben. Nach gleicher
Vorschrift kann die Breite des Schutzstreifens (abschnittswei-
se/in Abhängigkeit von der Örtlichkeit) um 2 m reduziert wer-
den, sodass sich eine einheitliche Größenordnung von 4 m für
alle Leitungen ergibt. 
Der Schutzbereich ergibt sich aus der Anzahl der Leitungen,
deren Verlauf und Nennweite und wird pro Flurstück in qm als
Gesamtschutzstreifen ausgewiesen. Die Berechnung des
Schutzstreifens erfolgte unter Berücksichtigung der angegebe-
nen Nennweiten.
Die Leitungen sind Eigentum des Zweckverbandes Wasserver-
sorgung und Abwasserbehandlung Anklam, Am Kleinbahnweg
5, 17389 Anklam und dienen der öffentlichen Wasserversor-
gung und/oder Abwasserentsorgung.

Anlage 2

zum Antrag vom 20.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserleitung
und Schmutzwasserleitung Ortslage Neetzow

Reg.-Nr. 70.3/LAR/066/42/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Grundbuchamt: Anklam
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Anmerkungen:
Gbbl.-Nr.: Grundbuchblatt-Nummer
Schlüssel-Nr. 3.1: Anlagen der öffentlichen Wasserversor-

gung: Für die Förderung, Sammlung und
Fortleitung eingerichtete Leitungen, (Sam-
mel-) Kanäle oder Gräben

Schlüssel-Nr. 4.1: Anlagen der öffentlichen Abwasserentsor-
gung: Für die Förderung, Sammlung und
Fortleitung eingerichtete Leitungen, (Sam-
mel-) Kanäle oder Gräben

Anlage 2/1

zum Antrag vom 20.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserleitung
und Schmutzwasserleitung Ortslage Neetzow

Reg.-Nr. 70.3/LAR/066/42/09
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Wasserversor-
gung und Abwasserbehandlung Anklam zur uneingeschränkten

Betreibung, Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung der
sich auf dem Grundstück be“ndenden wasserwirtschaftlichen
Anlage entsprechend dem bei der Unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern vorliegenden und einzusehenden
Lageplan.
Innerhalb des 4 m breiten Schutzstreifens dieser Leitungen dür-
fen im Bereich von jeweils 2 m links und 2 m rechts der Lei-
tungstrasse keine Gebäude und Anlagen errichtet oder sonsti-
ge Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand und
die sichere Betriebsführung der Leitung gefährden oder beein-
trächtigen. 
Die Dienstbarkeit umfasst insbesondere das Recht, von dem
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten bzw. Gebäude-
eigentümer zu verlangen, dass er im o. g. Schutzstreifen
1. keine leitungsgefährdenden Stoffe anhäuft,
2. duldet, dass Anpflanzungen und Bewuchs, auch soweit sie

nicht in den Schutzstreifen hineinreichen, so gehalten wer-
den, dass sie den Bestand und den Betrieb der wasserwirt-
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schaftlichen Anlage nicht gefährden und, soweit dies der
Fall ist, entfernt werden,

3. das Gelände im Schutzstreifen nicht erhöht oder abträgt.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers,
Erbbauberechtigten bzw. Gebäudeeigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt. Die gemäß § 9 Grundbuchberei-
nigungsgesetz entstandene beschränkte persönliche Dienstbar-
keit umfasst zugunsten der wasserwirtschaftlichen Anlage des
Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbehandlung
Anklam das Recht, in eigener Verantwortung und auf eigenes
Risiko die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instand-
haltung und Erneuerung der wasserwirtschaftlichen Anlagen zu
betreten und sonst zu benutzen. Dem Eigentümer wird rechtzei-
tig der Beginn notwendiger Tätigkeiten mitgeteilt (ausgenom-
men: Havariefälle). Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweck-
verband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Anklam
Anspruch auf Ersatzleistungen, sofern durch die Inan-
spruchnahme der Dienstbarkeitsbewilligung Schäden entste-
hen. Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbe-
handlung Anklam ist jederzeit berechtigt, seine Rechte durch
Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/041/43/09
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserbehandlung Anklam, Kleinbahnweg 5 in 17389 An-
klam, am 20. Juli 2009 einen Antrag auf die Erteilung der Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Zif-
fer 2b der ŒVerordnung zur Durchführung des
Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf
dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV) vom 20.12.1994
(BGBl. I S. 3900) in Verbindung mit § 9 des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182,
2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom
31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für die

Trinkwasserleitung Ramitzow - Klitschendorf und 
die Spülleitung WW Ramitzow 

gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.
Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-

anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen zivil-
rechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 20.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWL Ramitzow - Klit-
schendorf und die Spülleitung WW Ramitzow

Reg.-Nr. 70.3/LAR/041/43/09

Knappe Beschreibung der Anlage, Leistungsum-
fang/Bedeutung, Schutzstreifen
Die Trinkwasserleitung und die Spülleitung des Wasserwerkes
wurden vor dem Jahr 1989 verlegt. Die Gesamtlänge beträgt
ca. 2.200 m. Die Leitungen bestehen aus Asbestzement (AZ),
Polyethylen (PE) und Betonrohr (BR) mit Nennweiten zwischen
DN 50 und DN 150. Die Leitungen sind mit einer Mindestüber-
deckung von 1,30 m gemäß TGL 22769 und der DIN 1998 bzw.
entsprechend den örtlichen Gegebenheiten verlegt.
Die Dienstbarkeit und der Gesamtschutzstreifen werden in der
Örtlichkeit durch die exakte Lage der Leitungen als dessen Mit-
tellinie bestimmt und nach DVGW-Arbeitsblatt W 403 für Lei-
tungstrassen mit einer Nennweite bis DN 150 mit 4 m angege-
ben. Der Schutzbereich ergibt sich aus der Anzahl der
Leitungen, deren Verlauf und Nennweite und wird pro Flurstück
in qm als Gesamtschutzstreifen ausgewiesen. Die Berechnung
des Schutzstreifens erfolgte unter Berücksichtigung der ange-
gebenen Nennweiten.
Die Leitungen sind Eigentum des Zweckverbandes Wasserver-
sorgung und Abwasserbehandlung Anklam, Am Kleinbahnweg
5, 17389 Anklam und dienen der öffentlichen Wasserversor-
gung und/oder Abwasserentsorgung.

Anlage 2

zum Antrag vom 20.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWL Ramitzow - Klit-
schendorf und die Spülleitung WW Ramitzow

Reg.-Nr. 70.3/LAR/041/43/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Grundbuchamt: Anklam
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Anmerkungen/Abkürzungen:
Gbbl.-Nr.: Grundbuchblatt-Nummer
Schlüssel-Nr. 3.1: Anlagen der öffentlichen 

Wasserversorgung: Für die Förderung,
Sammlung und Fortleitung eingerichtete
Leitungen, (Sammel-) Kanäle oder Gräben

Schlüssel-Nr. 4.1: Anlagen der öffentlichen Abwasserentsor-
gung: Für die Förderung, Sammlung und
Fortleitung eingerichtete Leitungen, (Sam-
mel-) Kanäle oder Gräben

Anlage 2/1

zum Antrag vom 20.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWL Ramitzow - Klit-
schendorf und die Spülleitung WW Ramitzow

Reg.-Nr. 70.3/LAR/041/43/09
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Wasserversor-
gung und Abwasserbehandlung Anklam zur uneingeschränkten
Betreibung, Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung der
sich auf dem Grundstück be“ndenden wasserwirtschaftlichen
Anlage entsprechend dem bei der Unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern vorliegenden und einzusehenden
Lageplan.
Innerhalb des 4 m breiten Schutzstreifens dieser Leitungen dür-
fen im Bereich von jeweils 2 m links und 2 m rechts der Lei-
tungstrasse keine Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige
Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand und die
sichere Betriebsführung der Leitung gefährden oder beeinträch-
tigen. 
Die Dienstbarkeit umfasst insbesondere das Recht, von dem
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten bzw. Gebäude-
eigentümer zu verlangen, dass er im o. g. Schutzstreifen
1. keine leitungsgefährdenden Stoffe anhäuft,
2. duldet, dass Anpflanzungen und Bewuchs, auch soweit sie

nicht in den Schutzstreifen hineinreichen, so gehalten wer-
den, dass sie den Bestand und den Betrieb der wasserwirt-
schaftlichen Anlage nicht gefährden und, soweit dies der
Fall ist, entfernt werden,

3. das Gelände im Schutzstreifen nicht erhöht oder abträgt.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers,
Erbbauberechtigten bzw. Gebäudeeigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Die gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit umfasst zugunsten der
wasserwirtschaftlichen Anlage des Zweckverbandes Wasser-
versorgung und Abwasserbehandlung Anklam das Recht in ei-
gener Verantwortung und auf eigenes Risiko die belasteten
Grundstücke für den Betrieb, die Instandhaltung und Erneue-
rung der wasserwirtschaftlichen Anlagen zu betreten und sonst
zu benutzen.

Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt (ausgenommen: Havariefälle). 
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Wasserver-
sorgung und Abwasserbehandlung Anklam Anspruch auf Er-
satzleistungen, sofern durch die Inanspruchnahme der Dienst-
barkeitsbewilligung Schäden entstehen. 
Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehand-
lung Anklam ist jederzeit berechtigt seine Rechte durch Dritte
ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/041/44/09
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserbehandlung Anklam, Kleinbahnweg 5 in 17389 An-
klam, am 23. Juli 2009 einen Antrag auf die Erteilung der Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Zif-
fer 2b der ŒVerordnung zur Durchführung des
Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf
dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV) vom 20.12.1994
(BGBl. I S. 3900) in Verbindung mit § 9 des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182,
2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom
31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für die

Trinkwasserleitung Klitschendorf - Groß Bünzow
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
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Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht. Der Widerspruch muss in-
nerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe des Antrags einge-
legt werden. Verspätet eingehende Widersprüche werden nicht
berücksichtigt. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Landrätin als Untere Wasserbehörde des Land-
kreises Ostvorpommern, Demminer Straße 71 - 74 in 17389
Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 23.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWL Klitschendorf -
Groß Bünzow

Reg.-Nr. 70.3/LAR/041/44/09

Knappe Beschreibung der Anlage, Leistungsum-
fang/Bedeutung, Schutzstreifen
Die Trinkwasserleitung wurde vor dem Jahr 1989 verlegt. Die
Gesamtlänge beträgt ca. 1.290 m. Die Leitungen bestehen aus
Asbestzement (AZ) und Polyethylen (PE) mit Nennweiten zwi-
schen DN 63 und DN 90.
Die Leitungen sind mit einer Mindestüberdeckung von 1,30 m
gemäß TGL 22769 und der DIN 1998 bzw. entsprechend den
örtlichen Gegebenheiten verlegt.

Die Dienstbarkeit und der Gesamtschutzstreifen werden in der
Örtlichkeit durch die exakte Lage der Leitungen als dessen Mit-
tellinie bestimmt und nach DVGW-Arbeitsblatt W 403 für Lei-
tungstrassen mit einer Nennweite bis DN 150 mit 4 m angege-
ben. 
Der Schutzbereich ergibt sich aus der Anzahl der Leitungen,
deren Verlauf und Nennweite und wird pro Flurstück in qm als
Gesamtschutzstreifen ausgewiesen. Die Berechnung des
Schutzstreifens erfolgte unter Berücksichtigung der angegebe-
nen Nennweiten.
Die Leitungen sind Eigentum des Zweckverbandes Wasserver-
sorgung und Abwasserbehandlung Anklam, Am Kleinbahnweg
5, 17389 Anklam und dienen der öffentlichen Wasserversor-
gung und/oder Abwasserentsorgung.

Anlage 2

zum Antrag vom 23.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWL Klitschendorf -
Groß Bünzow

Reg.-Nr. 70.3/LAR/041/44/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Grundbuchamt: Anklam

Anmerkungen:
Gbbl.-Nr.: Grundbuchblatt-Nummer
Schlüssel-Nr. 3.1: Anlagen der öffentlichen Wasserversor-

gung: Für die Förderung, Sammlung und
Fortleitung eingerichtete Leitungen, (Sam-
mel-) Kanäle oder Gräben

Anlage 2/1

zum Antrag vom 23.07.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWL Klitschendorf -
Groß Bünzow
Reg.-Nr. 70.3/LAR/041/44/09
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Wasserversor-
gung und Abwasserbehandlung Anklam zur uneingeschränkten
Betreibung, Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung der
sich auf dem Grundstück be“ndenden wasserwirtschaftlichen
Anlage entsprechend dem bei der Unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern vorliegenden und einzusehenden
Lageplan. Innerhalb des 4 m breiten Schutzstreifens dieser Lei-
tungen dürfen im Bereich von jeweils 2 m links und 2 m rechts
der Leitungstrasse keine Gebäude und Anlagen errichtet oder
sonstige Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand
und die sichere Betriebsführung der Leitung gefährden oder be-
einträchtigen.  Die Dienstbarkeit umfasst insbesondere das
Recht, von dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten
bzw. Gebäudeeigentümer zu verlangen, dass er im o. g.
Schutzstreifen

1. keine leitungsgefährdenden Stoffe anhäuft,
2. duldet, dass Anpflanzungen und Bewuchs, auch soweit sie

nicht in den Schutzstreifen hineinreichen, so gehalten wer-
den, dass sie den Bestand und den Betrieb der wasserwirt-
schaftlichen Anlage nicht gefährden und, soweit dies der
Fall ist, entfernt werden,

3. das Gelände im Schutzstreifen nicht erhöht oder abträgt.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers,
Erbbauberechtigten bzw. Gebäudeeigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt. Die gemäß § 9 Grundbuchberei-
nigungsgesetz entstandene beschränkte persönliche Dienstbar-
keit umfasst zugunsten der wasserwirtschaftlichen Anlage des
Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbehandlung
Anklam das Recht in eigener Verantwortung und auf eigenes
Risiko die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instand-
haltung und Erneuerung der wasserwirtschaftlichen Anlagen zu
betreten und sonst zu benutzen. Dem Eigentümer wird rechtzei-
tig der Beginn notwendiger Tätigkeiten mitgeteilt (ausgenom-
men: Havariefälle). Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweck-
verband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Anklam
Anspruch auf Ersatzleistungen, sofern durch die Inan-
spruchnahme der Dienstbarkeitsbewilligung Schäden entste-
hen. Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbe-
handlung Anklam ist jederzeit berechtigt, seine Rechte durch
Dritte ausführen zu lassen.
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Wichtige Information

Finanzamt Greifswald

Sprechtage
Am 04.11.2009 und am 02.12.2009 führt das Finanzamt
Greifswald wieder Sprechtage für die Bürger in Anklam
durch.
Es besteht die Möglichkeit, Steuererklärungen abzuge-
ben sowie Lohnsteuerermäßigungsanträge zu stellen.
Die Sprechtage “nden im Hauptgebäude des Landkrei-
ses Ostvorpommern in der Demminer Str. 71 - 74 in
Raum 101 in der Zeit von 14.00 Uhr - 18.00 Uhr statt.

Finanzamt Greifswald 
Geschäftsstelle, den 09.10.2009

Mit dem Wind kommt das Lied

Schön wie die Morgendämmerung
ist der Himmel,

wenn er sich im Osten leise rötet,
wie Knospen, Blumen

und alles Leben
dem kommenden Tag
in die Arme strömet.

Verlangen ergreift uns nach dem Ringen
um das Wissen dieser Welt.

Eine Lerche steigt empor,
jubilierend und glückverheißend,

den Tau von den Flügeln schüttelnd,
ihr neues Lied zu singen

mit des Windes leisen Violinen,
Sehnsucht ist in ihnen.

Sonne, Tau und süßer Wind
von Ost nach West, Süd und Nord

sind Glanz und alles Glück auf Erden. 

Dieses Wunder lässt die Natur 
zum Beispiel werden. 

So auch unser Pommemland,
das den Weg uns zeigt, 

mit Sehnsucht nach Gemeinsamkeit, 
mit Zukunft, in der des Redlichen Fleiß 

bleibt des Landes Preis. 
Unsere Natur ist stark 

wie frei des Meeres Flut,
ein Schlüssel zum Glück
für Kraft und hohen Mut,

voll von Geschichten
mit unendlicher Erfahrung

wie ein Quell,
geheim und schlicht.

Vergessen sei gestern 
und morgen ist weit, 

das Leben zu rühmen ist Verbundenheit!

Brunhild R. Beinarowitz,
Ostseebad Zinnowitz, 2009

Freitag, den 13.11.2009, 19.30 Uhr 
-Schloß Karlsburg, Barocksaal-
ŒFür Sie am Abend vorgelesen•

ŒDu sollst eine Zauberin am Leben lassen•

2. Buch Mose, 22.18

Hexen und Henker im 16./17. Jahrhundert in Anklam

Gerhard Pridöhl, Mitglied im Verband deut-
scher Schriftsteller, liest aus seinem Buch
ŒIm Sack ertränkt•

Karten an der Abendkasse (3,00 Euro) 
Förderverein Kultur Karlsburg e. V. (Tel.
038355/61382)
Die Veranstaltung wird gefördert von: Ge-
meinde Karlsburg, Klinikum Karlsburg,
Service-Team 98 Karlsburg
Klinikum der E.M.Arndt-Universität Greifswald (AöR) 
Der Parkplatz des Klinikums Karlsburg kann genutzt werden.

Kunst Kabinett Usedom

Galerie in Benz

Kultur als Wellness für die Seele
November mit Sonne, Regen, Sturm
Die Galerie-Scheune in Benz ist jederzeit trocken und windstill.
Wir haben geheizt und eine rundum wohlige Wärme

Wir bieten Kultur
Achtung!
Ab 2. November 2009 haben wir verkürzt
von Freitag bis Sonntag 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

Wir zeigen
Bilder von Harald Metzkes zum 80. Geburtstag. Skulpturen von
Robert Metzkes, Gra“ken von Armin Mueller-Stahl, Farb-Gra“k
von Klaus Fußmann, Farb-Radierungen und Aquarelle von JA-
NOSCH, dem berühmten Kinderbuchautor und witzigen Illustra-
tor. Und ... Unikate und Usedom-Kunstdrucke von Lyonel Fei-
ninger (1871 - 1956), der die Kirche von Benz nach der Kirche
von Gelmeroda in Thüringen künstlerisch am häu“gsten bear-
beitet hat.

Wir treuen uns auf Ihren Besuch: 

Hannelore Stamm, Hannos Albers 

Der Griff nach den Sternen

Zum 5. Mal beteiligen wir, Schüler, Lehrer und Eltern des
Schlossgymnasiums Gützkow uns, am Wettbewerb ŒUmwelt-
schule- Agenda 21•. Der Griff nach den Sternen ist dabei zu-
gleich Ziel und Lohn. Ziel, weil alle Projekte in die Zukunft hin-
ein wirken und Lohn, weil die Titelverleihung mit 1, 2 oder 3
Sternen als Qualitätssigel verbunden ist. 
Dabei geht es um Nachhaltigkeit unseres Handelns, um die
Auseinandersetzung mit Kon”ikten und Problemen im Umgang
mit unserer Umwelt. Wir wissen, es ist einfach und schnell ge-
tan, Lippenbekenntnisse wie, ŒWir setzten uns für unsere Zu-
kunft ein.• Oder Œ Wir haben nur die eine Welt.•, von sich zu ge-
ben. Aber das reicht nicht. Unser handeln ist gefordert, Handeln
in Einheit von Denken und Umsetzten. 
Deshalb begann alles mit wochenlangem Planen, Analysieren,
diskutieren und gemeinsamen Entscheiden. 
Wir wollten alle Jahrgangsstufen und Fachbereiche gewinnen.
Heute können wir sagen, es ist uns wieder einmal gelungen.
Viele interessante Projekte zu den Themen ŒWasser• und Œge-
sunde Lebensweise• vernetzten wir miteinander, werteten sie
aus und stellten sie den Eltern, Schülern oder der Öffentlichkeit
vor. 
Natürlich erforderte das sehr viel Arbeit, brachte uns aber auch
Erfolg, Anerkennung und Spaß beim Miteinander. 
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Der Griff nach den Sternen hat sich gelohnt, am 28. September,
wurden wir zum 4. Mal als Umweltschule ausgezeichnet, aber
zum 1. Mal mit drei Sternen. Und scheinbar so ganz nebenbei
brachten wir uns in unserem Anliegen, eine Schule zum Wohl-
fühlen zu gestalten weiter voran. 
Wir veränderten unsere Schulspeisung, gestalteten eine Cafe-
teria und begannen mit der Einführung einer individuellen Lern-
zeit an unserem Gymnasium. 
Und natürlich greifen wir auch wieder im Schuljahr 2009/10
nach den Sternen. 

Jennifer Braker und Dana Thieme
Jahrgangsstufe 12

Das Schlossgymnasium Gützkow lädt ein

Am 28.11.2009 “ndet im Schlossgymnasium Gützkow traditio-
nell der Tag der offenen Tür statt. Von 9.00 Uhr - 11.00 Uhr
werden z. B. in allen Klassenstufen Unterrichtseinheiten prä-
sentiert, an denen Eltern und Interessierte teilnehmen können.
Außerdem werden aus den Bereichen Ganztagsschule, Kunst,
Sport und Kultur Ergebnisse vorgestellt u. v. a. m.
Für die Eltern und Schülern der künftigen 7. und 10. Klassen
gibt es eine Informationsveranstaltung.
Über weitere Veranstaltungen informiert die Web-Site des
Schlossgymnasiums: www.schlossgymnasium-guetzkow.de.

Viele Dank

G. Haase

Adventsmarkt
präsentiert durch den 
Ludwigsburger Kräuter und Räuchermarkt 
am 5. Dezember 2009  
10.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
in Speicher und Schloßhof 

Produzierende aus der Region bieten Weihnachtli-
ches 
€ Adventsschmuck, Schmuckwaren                       
€ Gefertigtes aus Wolle und Leinen 
€ Honigwaren, Marmelade 
€ Brotwaren 
€ Räucherwaren-Schinken  
€ Keramik, Holzspielzeug & Baumschmuck 
€ Wildprodukte 
€ Kräuter, Tee und mehr im Hofladen! 

Für Leib und Seele 
€ Imbiss mit Suppen und Glühwein, Kaffee und Ku-

chen 
€ Adventsbasteln mit Kindern im Beamtenhaus 

Die  Ausstellungen und das Schloss können besichtigt
werden. 

Schloß und Gutshofanlage Ludwigsburg e. V.
Tel./Fax: 038352/60324 
E-Mail: schlossludwigsburgvorp@gmx.de 

Allgemeine Soziale Beratung, 
Caritas Anklam

Friedländer Str. 43, 17389 Anklam, Tel.: 03971/20350

Beratung zu:
· Sozialen Rechtsansprüchen
· Arbeitslosigkeit
· Wohnung, Miete, Energie
· Kuren und Familienerholung
· Psychosoziale Anliegen
· Behinderung und Krankheit
· Leistung der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung

Sprechzeiten:
dienstags 9 - 12 Uhr und 13 - 17 Uhr
mittwochs 9 - 12 Uhr und 13 - 17 Uhr
Es wird empfohlen, vorab einen Termin zu vereinbaren!

Demokratischer Frauenbund

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Max-Sander-Straße 6 - 17389 Anklam

Sprechzeiten Max-Sander-Straße 6
Sprechzeiten
montags 
13.00 bis 15.00 Uhr Büchertausch
19.00 bis 20.00 Uhr Frauensport im Spiegelsaal

am Stadtwald
dienstags 
09.00 bis 14.00 Uhr Sprechzeit 
donnerstags
09.00 bis 11.30 Uhr Sprechzeit

In der Tagespresse und im Aushang beim dfb erfahren Sie wei-
tere aktuelle Termine und Themen unserer Veranstaltungen.

Mit freundlichen Grüßen

Lange
Mitarbeiterein dfb e. V. Anklam

Familienzentrum

Sozial-Arbeit Vorpommern g GmbH
Anerkannter freier Träger der Kinder- und Ju-
gendarbeit
Reeperstieg 7; 17389 Anklam
Tel.: 03971/267049 
E-Mail: familienzentrum@sozialarbeit-vorpommern.de

Veranstaltungskalender November 2009

Hausaufgabenhilfe von Mo. - Fr., 10.00 - 18.00 Uhr

04.11.09 Mi.
15.30 Uhr Theaterwerkstatt
05.11.09 Do.
15.30 Uhr Treffpunkt Abenteuerspielplatz
06.11.09 Fr.
15.30 Uhr Pusteblume, Marienkäfer und Co. - Treffpunkt

Blumen- und Gemüsegarten
09.11.09 Mo.
16.30 Uhr Tanzstudio
10.11.09 Di.
14.00 Uhr Freizeitspaß im Familienzentrum
14.30 Uhr Bastelstunde für alle Muttis
11.11.09 Mi.
15.30 Uhr Theaterwerkstatt
12.11.09 Do.
14.00 Uhr Treffpunkt Backstube - Zucker, Keks und Co.
14.30 Uhr Kinderbastelstunde
13.11.09 Fr.
15.00 Uhr Kreativwerkstatt
16.11.09 Mo. Weiter auf Seite 24
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Fachmann
Von A wie Agentur bis Z wie Zirkus - 
hier finden Sie den richtigen Ansprechpartner!

Foto: www.fliegen-sparen.de

A bis Z

� BEILAGENHINWEIS
Ein Teil dieser Ausgabe enthält eine Beilage von 

DEVK Ilona Lange

� BEILAGENHINWEIS
Ein Teil dieser Ausgabe enthält eine Beilage von 

DEVK Reinhard Falk
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16.30 Uhr Tanzstudio
17.11.09 Di.
15.30 Uhr Treffpunkt Keramikwerkstatt
18.11.09 Mi.
15.30 Uhr Theaterwerkstatt
19.11.09 Do.
14.00 Uhr Freizeitspaß im Familienzentrum - Abenteuer-

spielplatz
20.11.09 Fr.
14.30 Uhr Treffpunkt Backstube - Zucker, Keks und Co
23.11.09 Mo.
16.30 Uhr Tanzstudio
24.11.09 Di.
15.00 Uhr Bastelstunde
25.11.09 Mi.
15.00 Uhr Theaterwerkstatt
26.11.09 Do.
14.00 Uhr Treffpunkt Abenteuerspielplatz
27.11.09 Fr.
15.00 Uhr Freizeitspaß im Familienzentrum
30.11.09 Mo.
16.30 Uhr Tanzstudio

Bei uns kannst Du jeden Tag basteln, Kickern, Darten, Compu-
ter spielen und vieles mehr! 

Bitte zu allen Veranstaltungen rechtzeitig die Teilnahme anmel-
den!

Familienzentrum - Seniorentreff

Sozial-Arbeit Vorpommern gGmbH
Reeperstieg 7; 17389 Anklam
Tel.: 03971/216491
E-Mail: familienzentrum@sozialarbeit-vorpommern.de

Veranstaltungskalender November 2009

Jeden Montag: 09.00 Uhr Sprechtag/Familienzentrum
Jeden Mittwoch: 14.00 Uhr Handarbeit/Familienzentrum
Jeden Freitag: 09.00 Uhr Sport/Kita Wördeländer

05.11.09, Donnerstag 
10.00 Uhr Wanderung

Treff: Center
08.11.09, Sonntag
14.00 Uhr Seniorenkaffee im Volkshaus

Einlass 13.00 Uhr
10.11.09, Dienstag
13.00 Uhr Spielenachmittag

Treff: Familienzentrum
12.11.09, Donnerstag 
09.00 Uhr Fahrt zur Zecheriner Brücke

Treff: Busbahnhof 08.30 Uhr
Abfahrt: 08.45 Uhr
Rückfahrt: 13.53 Uhr

17.11.09, Dienstag
11.00 Uhr Museumsbesuch

Treff: Ellenbogenstr.
19.11.09, Donnerstag 
11.30 Uhr Mittagessen

Treff: Familienzentrum
24.11.09, Dienstag
09.00 Uhr Fahrt nach Ahlbeck/Polen

mit dem Fuhrunternehmen Eichhorst
Haltestellen: Südstadt, Lindenstr., Keilstr.

26.11.09, Donnerstag 
10.00 Uhr Gesunde Ernährung

Treff: Familienzentrum

Bitte zu allen Veranstaltungen rechtzeitig anmelden!
Frau Kober: 240180
Frau Hamann: 832816 
Frau Nosko: 245386

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Unsere Cafeteria ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöff-
net!

Das Freiwilligenzentrum Anklam 

Möchten Sie freiwillig und ehrenamtlich
etwas tun?

€ Die ŒKleeblattschule• sucht Freiwillige zur
Gründung von Interessengemeinschaften für:
- sportliche Aktivitäten 
- Leiten eines Schattentheaters
- Vermitteln der plattdeutschen Sprache

€ Betreuung von Senioren
€ Unterstützung bei der Betreuung von Vorschulkindern 
€ Begleitung und Kommunikation psychisch kranker Kin-

der/Jugendlicher
€ Der Umsonstladen sucht Freiwillige, die nachmittags oder

gelegentlich am Wochenende den Laden öffnen
€ Eine Schule sucht Freiwillige die:

- mit Kindern lesen üben
- mit Kindern basteln und Handarbeit machen
- den Kindern handwerkliche Fähigkeiten vermitteln

€ Eine Kita sucht Hobbyhandwerker und einen Aquarianer.
€ Wir suchen Freiwillige, die in einer Kita

- kochen und backen mit Kindern
- mit Kindern in der Musikwerkstatt musizieren
- im Labor mit Kindern experimentieren
- Kindern Anleitung in einer Kreativwerkstatt geben.

€ Der Verein •Gemeinsam - nicht einsamŽ sucht interessierte
Freiwillige. 

... oder suchen Sie Freiwillige für eine hier nicht ge-
nannte Aufgabe? 

So erreichen Sie uns:
FZA Freiwilligenzentrum Anklam, Friedländer Str. 3
Telefon 03971/244-228, Frau Doris Otto, Frau Evelin Arndt
Sprechzeiten: 
dienstags und donnerstags von 10.00 - 12.00 Uhr
mittwochs von 12.00 - 15.00 Uhr
E-Mail: freiwilligenzentrum.anklam@caritas-vorpommern.de
Online-Beratung der Caritas: www.caritas-vorpommern.de

DER UMSONSTLADEN ANKLAM 

FZA, Friedländer Str. 3, Seiteneingang
Haben Sie Dinge zu Hause, die Sie nicht mehr benötigen, z. B.
Bücher, Geschirr, Haushaltswaren, Werkzeuge, Geräte?
Sie können uns gern alles bringen, was Sie nicht mehr benöti-
gen. 
Nach Absprache auch Abholung möglich.
Benötigen Sie etwas für Ihren Haushalt, die Schule, zum Spie-
len oder Lesen?
Wer etwas bei uns “ndet , kann es kostenlos bzw gegen eine
kleine Spende mitnehmen.

Öffnungszeiten : 
Montag von 10.00 - 16.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag von 10.00 - 12.00 Uhr

von 14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch von 10.00 - 15.00 Uhr
Freitag von 10.00 - 12.00 Uhr

Kreisverband der Gartenfreunde 
Ostvorpommern e. V.

Am Paschenberg 07 
in 17438 Wolgast
PF 1219

Der Kreisverband der Gartenfreunde Ostvorpommern e. V. ver-
ändert die Sprechzeit.
Diese “ndet jeweils mittwochs in der Zeit von 10.00 bis 11.30
Uhr im Büro am Gartenhaus ŒDavina•, Am Paschenberg 07 in
Wolgast statt. Telefonische Absprachen unter den Rufnummern
03836/601406 oder 0170/2108741 möglich.
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KS Wohnresidenz Anklam GmbH

Hausanschrift: Buchenweg 02 in 17389 Anklam, 
Tel. 03971/2580, Fax 03971/258258

Veranstaltungen November

Seniorensport jeden Dienstag (10.11./17.11./24.11.) von
15.00 bis 16.00 Uhr
Jeden Sonntag und Mittwoch ab 14.00 bis 16.00 Uhr Kaf-
feenachmittag im Restaurant.
05.11.09 15.00 Uhr Gedächtnistraining
06.11.09 17.00 Uhr italienischer Abend im Restaurant/

Anmeldung
17.11.09 09.00 Uhr Frühstück im Restaurant/

Anmeldung
19.11.09 15.00 Uhr Kirchennachmittag
26.11.09 14.30 Uhr Vortrag zum Thema ŒHautp”ege•

Am 28.11.09 Tag der offenen Tür mit Weihnachtsmarkt und
Tombola
10.00 Uhr eröffnen die Bläser den Weihnachtsmarkt
Nachmittags Kaffee und Kuchen im Restaurant mit Programm

Jeden Montag von 18.00 bis 19.00 Uhr Wassergymnastik im
Bewegungsbecken für Senioren. 

Öffnungszeiten und Schließzeiten des Bewegungsbades
und der Sauna:
Montag geschlossen
Dienstag von 13.00 - 21.00 Uhr (Frauen)
Mittwoch von 13.00 - 21.00 Uhr
Donnerstag von 13.00 - 21.00 Uhr 
Freitag von 14.00 - 21.00 Uhr

Rassekaninchen in Anklam

Die Kaninchenzüchter vom Verein M31 Anklam e. V. können
auf eine 110-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken.
Am 21. September 1889 wurde unser Verein gegründet.
Für die am 14. und 15. November 2009 statt“ndende Ausstel-
lung sind die Vorbereitungen schon angelaufen.
Gezeigt werden nicht nur Tiere von Anklamer Züchtern, son-
dern auch Tiere von Züchtern aus anderen Vereinen. Es wer-
den etwa 300 Kaninchen in 25 Rassen und Farbenschlägen er-
wartet. Die Züchter möchten auf dieser Ausstellung ihre
schönsten Kaninchen dieses Jahres den interessierten Besu-
chern zeigen, und damit dem einen oder anderen das schöne
Hobby näher bringen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit des
Erwerbs wertvoller Zuchttiere. Die Kaninchen aller Züchter ste-
hen unter tierärztlicher Kontrolle und sind geimpft.
Für die kleinen ŒHasenfreunde• wird natürlich wieder ein Strei-
chelgehege aufgebaut. Hier haben die Kinder die Möglichkeit,
sich hautnah mit einem Kaninchen zu beschäftigen.
Die Vereinsmitglieder hoffen auf viele interessierte Besucherin-
nen und Besucher.
Also den 14. und 15.11.2009 schon einmal vormerken:

Wo: Peenemarkt, Industriestraße in Anklam
(Futterhandel Köster)

Wann: Sa. 09.00 Uhr - 17.00 Uhr
So. 09.00 Uhr - 13.00 Uhr

Wolgaster Rassekaninchenverein

Traditionsgemäß beteiligten sich Mitglieder des Wolgaster Ras-
sekaninchenvereins an der Ausstellung des Vereins Wedel-
Holm e. V. und p”egten so die Partnerschaftsbeziehungen der
Städte Wedel, Schleswig-Holstein und Wolgast.
Herzlich wurden die Züchterfamilien Schumacher und Rieger
aufgenommen und ausgezeichnet betreut.
Bernhard Janeck ermöglichte durch Bereitstellung eines Fahr-
zeuges den Tiertransport. Mit den ausgestellten Tieren konnten
die Wolgaster Züchter sehr zufrieden sein. Eine ausgezeichnete
Zuchtgruppe der Rasse Deutsche Widder, hasengrau, zeigte
Christoph Saß, ein Tier erreichte die Höchstnote vorzüglich mit
97,0 Punkten und die drei weiteren Tiere der Note hervorra-
gend, für ihn gab es drei Ehrenpreise. Hans Schumacher aus
Hohendorf stellte mit Castor Rex die beste Jungtierzuchtgruppe
der Schau. Dreimal gab es die Höchstpunktzahl 8,7 und 32/27
Punkte für die Zuchtgruppe und einen Pokal, eine weitere
Zuchtgruppe kam auf 32/23 Punkte, drei Ehrenpreise waren
Lohn für den züchterischen Erfolg.
Ulrich Rieger zeigte Deutsche Kleinwidder, hasengrau, alle Tie-
re der Zuchtgruppe erhielten die Note hervorragend und es gab
zwei Ehrenpreise.
Felicitas und Gerhard Rückart erhielten für vier Tiere der Rasse
Englische Schecken schwarz/weiß und blau/weiß die Note her-
vorragend und es gab zwei Ehrenpreise.
Am 05. und 06. Dezember 2009 erwarten die Wolgaster den
Gegenbesuch der Wedler zur Pommernschau in der ehemali-
gen Obsthalle auf dem Peterhof an der Robert-Koch-Straße.

Rassekaninchen-Pommernschau

Der Wolgaster Züchterverein ist Ausrichter der diesjährigen
Pommernschau. Am 05. und 06. Dezember 2009 werden in der
ehemaligen Obsthalle auf dem Petershof an der Robert-Koch-
Straße Rassekaninchen in den verschiedensten Größen, Haar-
strukturen und Farben gezeigt. Geöffnet ist am Samstag von
09.00 - 17.00 Uhr und am Sonntag von 09.00 - 12.00 Uhr. Für
das leibliche wohl wird gesorgt, eine Verlosung bietet viele Ge-
winne und der traditionelle Erbseneintopf aus der Feldküche
fehlt nicht. Die Wolgaster Züchter laden herzlich ein.

SHIA e. V. - ŒSoziales Haus in Aktion•

Familienzentrum

Mühlentrift 4, 17438 Wolgast
Angebote im November 2009
offener Kinder- u. Jugendtreff
(Playstation, Billard, Airhockey,
Tischfußball, Spiele u. v. m.) wochen-

täglich ab 13.00 Uhr
Computerkabinett mit Internet wochentäglich 13.00 Uhr
Hausaufgabenhilfe wochentäglich 13.00 Uhr
Frauentreff montags 09.30 Uhr
Eltern-Kind-Gruppe montags 15.00 Uhr
Eltern-Kind-Gruppe (Babytreff) dienstags 10.00 Uhr
Töpfern Erwachsene 
mit Anleitung montags 18.00 Uhr

dienstags 09.00 Uhr
mittwochs 09.30 Uhr
donnerstags 09.30 Uhr

Töpfern für Kinder mit Anleitung dienstags 15.00 Uhr
Projekt ŒBerufsfrühorientierung• dienstags 14.00 Uhr

donnerstags 14.00 Uhr
Fitness für Jugendliche montags bis 18.00 Uhr
donnerstags
Kurs ŒKreatives Gestalten• mittwochs 15.00 Uhr
Niederdeutscher Zirkel (11.11) mittwochs 15.30 Uhr
Treffpunkt Œ Familie • mittwochs 16.30 Uhr
Zeichenzirkel (05./19.11.) donnerstags 15.00 Uhr

besonderes Freitagsangebot: 14.00 Uhr
06.11.09 Pizza selbstgemacht
13.11.09 Thermometer bemalen
20.11.09 Gestecke anfertigen
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bewegliche Ferientage
27.11.09 Holztruhe gestalten
30.11.09 Nikolausstiefel basteln

Zusätzlich zu unseren Veranstaltungsangeboten hat unser
Familiencafé täglich für Sie von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Es
werden kleine Snacks, Eis und Getränke angeboten.
In unserem täglichen offenen Kinder- und Jugendbereich
gibt es vielfältige Betätigungsfelder, z. B. Billard, Tischfuß-
ball und Airhockey.
In unserem Clubraum können die Kinder und Jugendlichen
nicht nur unter Aufsicht die Hausaufgaben erledigen, son-
dern auch an der Play-Station, an der Wii und bei Brettspie-
len ihr logisches Denken testen.
Im Computerkabinett wird das Projekt ŒBerufsfrühorientie-
rung• angeboten. Weiterhin besteht die Möglichkeit, Be-
werbungsunterlagen und anderes zu erstellen.
Für den kreativen Bereich steht ein Bastelzimmer zur Ver-
fügung (Gruppen bitte mit Voranmeldung).
Zu unserem Service gehören auch die Vermietung von Rä-
umlichkeiten für Beratungen und Familienfeiern und die
Ausrichtung von Kindergeburtstagen.
Gern stehen wir Ihnen unter der Tel.-Nr. 03836/202056 bzw.
Fax 202060 zur Verfügung.

Familienzentrum Wolgast

Seniorenpflegeheim 
Pommern Residenz

Seniorensport:
Montag, 15 Uhr: Bürgertreff in Ahlbeck 
Mittwoch, 15 Uhr: Tagesp”ege in Heringsdorf 
Donnerstag, 15 Uhr: Haus des Gastes in Bansin

Bastelzirkel:
Dienstag, 14 Uhr: Pommern Residenz, 

Schulzenstraße 12, in Ahlbeck

Spiele-Nachmittag:
Mittwoch, 14.30 Uhr: Neue Straße 3 d in Ahlbeck

Seniorenchor:
Dienstag, 15 Uhr: Pommern Residenz, 

Schulzenstraße 12, in Ahlbeck

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 038378/3610.

Volksbund  Deutsche  
Kriegsgräberfürsorge e. V.

Landesvorsitzender
Landesverband
Mecklenburg-Vorpommern
Johannes-Stelling-Straße 3
19053 Schwerin
Tel. 0385/5918430
Fax 0385/59184331
E-Mail m-v@volksbund.de

Gedenkstunde 
auf der Kriegsgräberstätte Golm
zum Volkstrauertag
am Sonntag, 15. November 2009 um 14.00 Uhr

Begrüßung Dr. Nils Köhler, Jugendbegegnungs- und
Bildungsstätte Golm

Gedenkrede Volker Schlotmann, Minister für Verkehr,
Bau und Landesentwicklung des Landes
Mecklenburg-Vorpommern

Geistliche Besinnung Pastor Dr. Tilman Beyrich, Ostseebad
Heringsdorf

Rezitation Schülerinnen und Schüler der Pommern-
schule Ahlbeck

Totengedenken Klaus Kottwittenborg, Kreisvorsitzender
Volksbund OVP 

Schweigeminute
Kranzniederlegung
Musikalische Gestaltung Thurbruch-Chor

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. macht dar-
auf aufmerksam, dass das Betreten der Kriegsgräberstätte
Golm am 15. November 2009 zwischen 12 und 16 Uhr nur im
Rahmen der of“ziellen Veranstaltung des Volksbundes erlaubt
ist. Anträge auf weitere Veranstaltungen für den 15. November
2009 werden nicht genehmigt.

Kostenloser Sonderbus zur Veranstaltung: 
12.40 Uhr Bansin Skymarkt
12.48 Uhr Bansin B111
12.50 Uhr Heringsdorf-Neuhof
12.53 Uhr Heringsdorf-Bhf
12.55 Uhr Ahlbeck-Saarstraße
12.58 Uhr Ahlbeck-Ehrenmal
13.00 Uhr Ahlbeck-Grenze
13.05 Uhr Korswandt
13.10 Uhr Ulrichshorst
13.15 Uhr Zirchow
13.20 Uhr Garz
Die Rückfahrt ab Kamminke-Kellerberg erfolgt um 15.30 Uhr.

Lorenz Caf“er

Veranstaltungsplan November 2009

Wolgast - Kleeblattcenter
Ostrowskistr. 1 A
Telefon: 03836/203202

Freitag, 6. November 2009
14.00 Uhr Veranstaltung der OG 5 und 6
Freitag, 13. November 2009
08.00 Uhr Früstück für alle. Wir bitten um Anmeldung
14.00 Uhr Plattdeutscher Nachmittag mit musikalischer Um-

rahmung
Unkostenbeitrag für Kaffeegedeck und Programm
4,-  

Freitag, 20. November 2009
14.00 Uhr Die Bürgermeister kommt zu Besuch. Kleine Fra-

ge- und Antwortstunde
Samstag, 21. November 2009
14.00 Uhr Tanznachmittag
Freitag, 27. November 2009
14.00 Uhr Weihnachtsgestecke basteln mit Herrn Linde-

mann

Feste Termine
Montag
14.00 Uhr Karten-, Würfelspiele und Bingorunde
montags, 14-täglich
13.00 Uhr Romméclub
Dienstag
14.00 Uhr Chorprobe
Mittwoch
13.00 Uhr Skatclub
Donnerstag
14.00 Uhr Sport mit Frau Witt, Physiotherapeutin in unse-

rem Verein

Weitere Veranstaltungen:
Mittwoch, 4. November 2009
11.00 Uhr Reisestart 2010 Becker-Strelitz-Reisen

Van der Valk Linstow - Krakow am See
Buntes Unterhaltungsprogramm mit Tanz, Reise-
präsentation, Tombola und Kaffeegedeck für 40,-
  pro Person

Montag, 23. November 2009
13.00 Uhr Weihnachtsrevue mit dem Anklamer Fritz-Reuter-

Ensemble im Anklamer Theater mit Kaffeerunde,
Programm und Fahrt, 16,-   pro Person
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Begegnungsstätte Zinnowitz

Veranstaltungsplan Monat November 2009

Datum Uhrzeit Veranstaltungen
Mi., 04.11.2009 14.00 Uhr Kaffeenachmittag
Do., 05.11.2009 14.00 Uhr Tag des Geburtstagskindes

Monate September/Oktober
Fr., 06.11.2009 14.00 Uhr Spiele am Nachmittag
Mo., 09.11.2009 14.00 Uhr Chorprobe der Senioren
Di., 10.11.2009 10.00 Uhr Sprechstunde vom

Vorstand der VS
14.00 Uhr RommeTurnier

Mi., 11.11.2009 ab Sprechstunde vom
12.00 Uhr Mieterbund
14.00 Uhr Kaffeenachmittag

Do., 12.112009 14.00 Uhr Wir spielen Bingo
Fr., 13.11.2009 14.00 Uhr Karten und Würfelspiele
Mo., 16.11.2009 14.00 Uhr Chorprobe der Senioren
Di., 17.11.2009 10.00 Uhr Sprechstunde vom 

Vorstand der VS
14.00 Uhr Rommé-Turnier

Mi., 18.11.2009 14.00 Uhr Kaffeenachmittag
Do., 19.11.2009 14.00 Uhr Vortrag von Frau Pfeiffer
Fr., 20.11.2009 14.00 Uhr Gesellschaftsspiele
Mo., 23.11.2009 14.00 Uhr Chorprobe der Senioren
Di., 24.11.2009 10.00 Uhr Sprechstunde vom 

Vorstand der VS
14.00 Uhr Rommé-Turnier

Mi., 25.11.2009 ab 12.00 Uhr Sprechstunde vom 
Mieterbund

13.00 Uhr Einkaufsfahrt nach 
Greifswald

Do., 26.11.2009 14.00 Uhr Adventsgestecke basteln
mit Herrn Lindemann

Fr., 27.11.2009 14.00 Uhr Spiele am Nachmittag
Mo., 30.11.2009 14.00 Uhr Chorprobe der Senioren

Änderungen vorbehalten!

Begegnungsstätte der 
Volkssolidarität OVP e. V. 

Leipziger Allee 4 - 5 ŒSeniorenresidenz•
Telefon: 03971/259203 

Veranstaltungsplan Monat November 2009

05.11.2009, Donnerstag 
09.30 Uhr Fit bis ins hohe Alter
14.00 Uhr Schlachtefest OG 11
06.11.2009, Freitag 
14.00 Uhr Waffelessen mit Kirschen und Eis
09.11.2009, Montag 
14.00 Uhr Gymnastik, Karten- und Brettspiele
10.11.2009, Dienstag
13.00 Uhr Skat- und Brettspiele
11.11.2009, Mittwoch 
09.30 Uhr Singegruppe
14.00 Uhr Veranstaltung der OG 12
12.11.2009, Donnerstag
09.30 Uhr Fit bis ins hohe Alter
13.30 Uhr Behindertenverband
13.11.2009, Freitag 
19.00 Uhr Schwerhörigenverband
16.11.2009, Montag 
14.00 Uhr Gymnastik, Karten- und Brettspiele
17.11.2009, Dienstag 
13.00 Uhr Skat- und Brettspiele
18.11.2009, Mittwoch 
14.00 Uhr Veranstaltung der OG 6
19.11.2009, Donnerstag 
14.00 Uhr Torte des Monats
20.11.2009, Freitag 
14.00 Uhr Gemeinsames Singen
23.11.2009, Montag 
14.00 Uhr Gymnastik, Karten- und Brettspiele

24.11.2009, Dienstag
15.00 Uhr Familienfeier
25.11.2009, Mittwoch 
09.30 Uhr Singegruppe
13.00 Uhr Skat- und Brettspiele
26.11.2009, Donnerstag 
09.30 Uhr Fit bis ins hohe Alter
14.00 Uhr Gemütliches Beisammensein mit Tanz
27.11.2009, Freitag 
09.00 Uhr Gemeinsames Frühstück
29.11.2009, Sonntag
14.00 Uhr Adventsmarkt

Begegnungsstätte der 
Volkssolidarität OVP e. V.

Buchenweg 1 in 17389 Anklam
Telefon: 03971/210874

Veranstaltungsplan November 2009

Donnerstag, 05.11.2009
14.30 Uhr Waffelessen mit Kirschen
Freitag, 06.11.2009
14.30 Uhr Gemütliche Runde bei Kaffee und Kuchen
Dienstag, 10.11.2009
14.00 Uhr Altersgerechte Gymnastik
Mittwoch, 11.11.2009
14.30 Uhr Bunter Nachmittag
Donnerstag, 12.11.2009
14.30 Uhr Gemeinsames Singen
Freitag, 13.11.2009
09.00 Uhr Gemeinsames Frühstück
Dienstag, 17.11.2009
14.00 Uhr Altersgerechte Gymnastik
Mittwoch, 18.11.2009
14.30 Uhr Salatverkostung
Donnersatag, 19.11.2009
13.30 Uhr Fahrdienst zum Klub 1, Torte des Monats
Freitag, 20.11.2009
14.30 Uhr Quiznachmittag
Dienstag, 24.11.2009
14.00 Uhr altersgerechte Gymnastik
19.00 Uhr Versammlung Haus und Grund
Mittwoch, 25.11.2009
14.30 Uhr Weihnachtsschmücken bei Kaffee und Kuchen
Donnerstag, 26.11.2009
13.30 Uhr Fahrdienst zum Klub 1

Gemütliches Beisammensein
Freitag, 27.11.2009
ganztätig Vorbereitung auf unseren traditionellen Advents-

markt in der Seniorenresidenz
Sonntag, 29.11.2009
ab 14.00 Uhr Adventsmarkt im Klub 1

Veranstaltungsplan der 
Volkssolidarität OVP e. V.

November 2009 in Lassan

in den Räumen der Kita
Schulstraße 2
Telefon: 038374/80227

Donnerstag, 5.11.2009 08.30 Uhr Gemeinsames Frühstück
Montag, 9.11.2009 14.00 Uhr Rommé und Brettspiele
Dienstag, 10.11.2009 14.00 Uhr Herbstlicher Spaziergang
Mittwoch, 11.11.2009 14.00 Uhr Klönnachmittag bei 

Kaffee und Kuchen
Donnerstag, 12.11.2009 14.00 Uhr Handarbeitsnachmittag
Montag, 16.11.2009 14.00 Uhr Rommé und Brettspiele
Dienstag, 17.11.2009 14.00 Uhr Chorprobe
Mittwoch, 18.11.2009 13.00 Uhr Skatnachmittag
Donnerstag, 19.11.2009 14.00 Uhr Torte des Monats
Montag, 23.11.2009 14.00 Uhr Rommé und Brettspiele

Weiter auf Seite 29
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Wir freuen uns auf Sie!

FACHMANN
vor Ort

Inh. Wenzel Herr
Am Flugplatz 1
17389 Anklam

Telefon 0 39 71/24 00 52

Diesel € Benzin € Heizöl

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 5.00 - 20.00 Uhr

Sa., So. u. Feiertage
6.00 - 12.00 Uhr

Großkunden beliefern
wir mit unseren 

Fahrzeugen auch im
Schnelldienst

Heizölhandel Herr • Freie Tankstelle

- Anzeige -

Anzeigenschluss
für Ihre Weihnachtsgrüße ist der

26.11.2009
Ihre Weihnachtsanzeigen 
und -grüße nehme ich gerne 
entgegen und berate Sie kompetent. 

Auch für Ihre Branche 
habe ich die passende

Weihnachtsanzeige.
Jörg Teidge
Tel. 01 71/9 71 57 33

Weihnachtszauber
in Ückeritz

Die Raumausstattung 
Bergmann präsentiert

Ihnen den Zauber 
der Weihnacht 
im Restaurant 

ŒDeutsches Haus• 
in Ückeritz.

www.bergmann-raumausstatter .de
11. - 15. November 2009 · 11.00 - 20.00 Uhr
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Dienstag, 24.11.2009 14.00 Uhr Infonachmittag für 
Volkshelfer

Mittwoch, 25.11.2009 14.00 Uhr Seniorennachmittag
Donnerstag, 26.11.2009 14.00 Uhr Handarbeitsnachmittag
Montag, 30.11.2009 14.00 Uhr Geburtstag des Monats

Öffnungszeiten am Vormittag
Montag bis Donnerstag von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr

Bürgertreff Ahlbeck Betreiber 
Volkssolidarität OVP e. V.

Telefon: 038378/29201

Veranstaltungsplan November 2009

04.11.2009, Mittwoch 
9.00 - 
12.00 Uhr Sprechstunde für psychisch kranke Menschen
10.00 Uhr Mieterbund
12.00 Uhr Gemeinsames frisch gekochtes Mittagessen
18.00 Uhr Kulturbund - Gymnastikstunde
19.30 Uhr AWO - Leitungssitzung
05.11.2009, Donnerstag 
19.30 Uhr Thurbruch Chor - Probe
09.11.2009, Montag
14.00 Uhr Volkssolidarität - Vorstandssitzung
15.00 Uhr Volkssolidarität - Gymnastikstunde
15.00 Uhr Kulturbund - Kaffeerunde
10.11.2009, Dienstag
14.30 Uhr BRH
15.00 Uhr AWO-Bastelnachmittag
18.00 Uhr SHG
11.11.2009, Mittwoch 
09.00 - 
12.00 Uhr Sprechstunde für psychisch kranke Menschen
12.00 Uhr Gemeinsames frisch gekochtes Mittagessen
16.00 Uhr Mieterbund
18.00 Uhr Kulturbund Gymnastikstunde
12.11.2009, Donnerstag
19.30 Uhr Thurbruch Chor - Probe
13.11.2009, Freitag
14.30 Uhr Volkssolidarität - Spielenachmittag
16.11.2009, Montag
15.00 Uhr Volkssolidarität - Gymnastikstunde
15.00 Uhr Kulturbund - Kaffeerunde
17.11.2009, Dienstag
14.00 Uhr SoVD
15.00 Uhr AWO - Bastelnachmittag
17.00 Uhr Kulturbund - Leitungssitzung
18.11.2009, Mittwoch 
09.00 - 
12.00 Uhr Sprechstunde für psychisch kranke Menschen
10.00 Uhr Mieterbund
12.00 Uhr Gemeinsames frisch gekochtes Mittagessen
18.00 Uhr Kulturbund - Gymnastikstunde
19.11.2009, Donnerstag
15.00 Uhr Volkssolidarität - Kaffeerunde
16.30 Uhr Deutsch-Polnische Sprache
19.30 Uhr Thurbruch Chor - Probe
20.11.2009, Freitag
14.30 Uhr Volkssolidarität - Spielenachmittag
23.11.2009, Montag
15.00 Uhr Volkssolidarität - Gymnastikstunde
15.00 Uhr Kulturbund - Kaffeerunde
24.11.2009, Dienstag
10.00 Uhr Kulturbund - Bastelrunde für Kinder
14.00 Uhr Kulturbund - Bastelrunde für jedermann
14.30 Uhr BRH
18.00 Uhr SHG
25.11.2009, Mittwoch
09.00 - 
12.00 Uhr Sprechstunde für psychisch kranke Menschen
12.00 Uhr Gemeinsames frisch gekochtes Mittagessen
16.00 Uhr Mieterbund
18.00 Uhr Kulturbund - Gymnastikstunde
26.11.2009, Donnerstag
15.00 Uhr AWO - Bastelrunde bei Kaffee und Kuchen

16.00 Uhr Osteoporose
27.11.2009, Freitag
14.30 Uhr Volkssolidarität - Spielenachmittag
30.11.2009, Montag
15.00 Uhr Kulturbund - Kaffeerunde

Begegnungsstätte für psychisch
Kranke Menschen

17389 Anklam, Heilige-Geist-Str. 2
Telefon: 03971/2905490

Veranstaltungsplan November 2009 

Dienstag, 03.11.2009
15.00 - 18.00 Uhr Veranstaltung

Spielerunde
Ansprechpartner: Frau Wiebke

Donnerstag, 05.11.2009
15.00 - 18.00 Uhr Veranstaltung

Kinobesuch
Ansprechpartner: Frau Ohm

Dienstag, 10.11.2009
15.00 - 18.00 Uhr Veranstaltung

Quizrunde
Ansprechpartner: Frau Krause

Donnerstag, 12.11.2009
15.00 - 18.00 Uhr Veranstaltung

Kreativnachmittag
Ansprechpartner: Herr Baumann

Dienstag, 17.11.2009
15.00 - 18.00 Uhr Veranstaltung

Weihnachtseinkauf in Greifswald
Bitte anmelden
Ansprechpartner: Frau Krause

Donnerstag, 19.11.2009
15.00 - 18.00 Uhr Veranstaltung Bowling

Alle Zehne fallen ... Hurra!
Sportlicher Nachmittag im Bowlingcenter
Ansprechpartner: Frau Ohm

Dienstag, 24.11.2009
15.00 - 18.00 Uhr Veranstaltung

In der Weihnachtsbäckerei ...!
Wir backen Plätzchen.
Ansprechpartner: Frau Krause

Donnerstag, 26.11.2009
15.00 - 18.00 Uhr Veranstaltung

Kreativnachmittag Adventsbasteln
Ansprechpartner: Herr Baumann

Begegnungsstätte für psychisch 
kranke Menschen in Wolgast

Breite Straße 21 c
Telefon 03836/201507

Veranstaltungsplan November 2009

Montag, 09.11.09 
15.00 - 18.00 Uhr Kreativnachmittag 

Das heutige Thema ist der Advent.
Es werden kleine Basteleien hergestellt,
welche für einen kleinen Obulus erworben
werden können.
Ansprechpartner: Herr Baumann 
Kreativnachmittag
Wir beenden unsere angefangenen Expo-
nate.
Ansprechpartner: Herr Baumann 

Mittwoch, 11.11.09 
15.00 - 18.00 Uhr Kreativnachmittag

Wir beenden unsere angefangenen Expo-
nate.
Ansprechpartner: Herr Baumann
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